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BEGRUNDUNG

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
Griinde und Ziele des Vorschlags

Die Wirtschaft der EU bendtigt gesunde, florierende Unternehmen, die auf dem Binnenmarkt
problemlos Geschéfte titigen konnen. Fiir die Forderung des Wirtschaftswachstums, die
Schaffung von Arbeitspldtzen und das Anziehen von Investitionen in der Europdischen Union
kommt solchen Unternehmen eine Schliisselrolle zu. Sie tragen dazu bei, die wirtschaftliche
Wertschopfung, aber auch die Schaffung sozialer Werte fiir die Gesellschaft im Allgemeinen
zu steigern. Hierzu bendtigen Unternehmen ein rechtliches und administratives Umfeld, das
das Wachstum unterstiitzt und den neuen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Herausforderungen einer globalisierten und digitalen Welt angepasst ist, zugleich aber auch
legitimen Offentlichen Interessen wie dem Schutz von Arbeitnehmern, Gldubigern und
Minderheitsgesellschaftern  dient und den Behorden durch die notwendigen
Schutzbestimmungen die Bekdmpfung von Betrug und Missbrauch ermdglicht.

Dies ist das Ziel dieses Vorschlags, den die Kommission zusammen mit dem Vorschlag fiir
eine Richtlinie des Europiischen Parlaments und des Rates zur Anderung der Richtlinie (EU)
2017/1132 im Hinblick auf grenziiberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und
Spaltungen vorlegt — ein umfassendes Biindel von Maflnahmen fiir faire, die
Handlungsfreiheit fordernde und moderne gesellschaftsrechtliche Regelungen in der EU.

Es gibt wungefidhr 24 Mio. Gesellschaften in der EU, von denen etwa 80 %
Kapitalgesellschaften sind. Von diesen Kapitalgesellschaften sind 98 bis 99 % KMU.

Unternehmen setzen bei ihrer Tétigkeit in immer groflerem MaB3e digitale Werkzeuge ein und
miissen mit den Behorden interagieren, Letzteres ist jedoch nicht immer online moglich. Bei
der Verfiigbarkeit von Online-Werkzeugen fiir den Kontakt zwischen Unternehmen und
Behorden im Zusammenhang mit gesellschaftsrechtlichen Fragen bestehen betrdchtliche
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten der EU. Die Mitgliedstaaten stellen
eGovernment-Dienste in unterschiedlichem Ausmal} bereit: Einige weit fortgeschrittene
Mitgliedstaaten stellen einfach zu nutzende Ldésungen zur Verfiigung, mit denen wichtige
Schritte im Lebenszyklus einer Gesellschaft, etwa die Eintragung als juristische Person,
vollstdndig online erledigt werden konnen, wihrend andere keinerlei entsprechende Online-
Losungen anbieten.

Ein vertiefter und fairerer Binnenmarkt gehort zusammen mit dem digitalen Binnenmarkt zu
den 10 zentralen Prioritdten der Kommission. In der Strategie fiir einen digitalen Binnenmarkt
von 2015' und im Aktionsplan fiir elektronische Behordendienste von 2016% wurde
hervorgehoben, welche Rolle die oOffentliche Verwaltung bei der Unterstiitzung von
Unternehmen spielt, indem ihnen die Griindung, die Online-Geschéftstitigkeit und die
grenziiberschreitende Expansion erleichtert wird. Im eGovernment-Aktionsplan wurde
insbesondere die Bedeutung des Einsatzes digitaler Instrumente fiir die Erfiillung
gesellschaftsrechtlicher Anforderungen anerkannt. Im Vorschlag fiir eine Verordnung iiber

! COM(2015) 192 final.
2 COM(2016) 179 final.
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die Einrichtung eines zentralen digitalen Zugangstors® wird die Bedeutung digitaler
Werkzeuge und Verfahren dafiir, dass Unternehmen die Vorteile des Binnenmarktes voll
nutzen konnen, unterstrichen, und es wird die vollstindige Digitalisierung der wichtigsten
Verwaltungsverfahren filir grenziiberschreitende Nutzer gefordert.

Das Europdische Parlament rief die Kommission in seiner EntschlieBung von 2017 zu dem
EU-eGovernment-Aktionsplan* dazu auf, weitere Wege der Forderung digitaler Losungen fiir
Formalitidten im Laufe des Lebenszyklus einer Gesellschaft in Erwdgung zu ziehen, und
unterstrich die Bedeutung der Arbeit an der Vernetzung der Unternehmensregister.

Auch der Rat ermutigte die Kommission in seinen Schlussfolgerungen zur
Binnenmarktpolitik von 2015°, das Paket fiir den digitalen Binnenmarkt zur Férderung der
Online-Eintragung von Gesellschaften einzusetzen. Angesichts dessen umfasste das
Arbeitsprogramm 2017 der Kommission eine Initiative zum Gesellschaftsrecht mit dem Ziel
der Erleichterung des Einsatzes digitaler Technologien im gesamten Lebenszyklus einer
Gesellschaft (was auch in der Halbzeitiiberpriifung des digitalen Binnenmarktes® bekriftigt
wurde). Ferner sprachen sich die Mitgliedstaaten in jiingster Zeit in der Erklarung von Tallinn
zu elektronischen Behordendiensten’ entschieden dafiir aus, die Bemiihungen um die
Bereitstellung effizienter, nutzerorientierter elektronischer Verfahren in der EU aufzustocken.
Die Kommission nahm eine Initiative zum Gesellschaftsrecht in ihr Arbeitsprogramm 2017
auf.®

Derzeit umfasst das Gesellschaftsrecht der EU® gewisse Digitalisierungselemente, etwa die
Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Informationen iiber Kapitalgesellschaften, die in Zentral-,
Handels- und Gesellschaftsregistern (im Folgenden ,,Register) erfasst sind, online zugénglich
zu machen. Diese Anforderungen sind jedoch von beschriankter Tragweite und unprizise,
sodass sie auf nationaler Ebene sehr unterschiedlich umgesetzt werden.

AuBlerdem werden gewisse digitale Verfahren, etwa die Online-Eintragung von
Gesellschaften, vom EU-Recht iiberhaupt nicht und vom nationalen Recht nur in einigen
Mitgliedstaaten erfasst. In einigen Mitgliedstaaten sind zur Eintragung von Gesellschaften
und zur Einreichung von Anderungen nur Verfahren mit persénlichem Erscheinen zulissig, in
anderen sowohl solche als auch Online-Verfahren, wieder in anderen nur Online-Verfahren.
Bei der Online-Eintragung von Zweigniederlassungen ergibt sich ein dhnliches Bild. Obwohl
Zweigniederlassungen iiber keine Rechtspersonlichkeit verfiigen, miissen sie im

Vorschlag fiir eine Verordnung des Europiischen Parlaments und des Rates iiber die Einrichtung eines
zentralen digitalen Zugangstors zu Informationen, Verfahren, Hilfs- und Problemlésungsdiensten und
zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 — COM(2017) 256.

EntschlieBung des Européischen Parlaments vom 16. Mai 2017 zu dem EU-eGovernment-Aktionsplan
2016-2020, (2016/2273(IND)).

5 Schlussfolgerungen des Rates zur Binnenmarktpolitik, 6197/15, 2.-3. Mirz 2015.

Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Rat, den Européischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen iiber die Halbzeitiiberpriifung der Strategie fiir einen
digitalen Binnenmarkt — Ein vernetzter Binnenmarkt fiir alle (COM(2017) 228 final).

Die Erklarung von Tallinn zu elektronischen Behérdendiensten wurde auf dem Ministertreffen wihrend
des estnischen Vorsitzes im Rat der EU am 6. Oktober 2017 unterzeichnet.

8 COM(2016) 710 final.

o Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 {iiber
bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (ABI. L 169 vom 30.6.2017, S. 46).
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Unternehmensregister' eingetragen werden. Dabei gelten weitgehend dieselben
Anforderungen wie fiir die Eintragung einer Gesellschaft.

Nach den derzeitigen EU-Vorschriften sind auerdem die eingetragenen Informationen iiber
Gesellschaften ganz oder teilweise im nationalen Amtsblatt zu verdffentlichen. Erst durch die
Veroffentlichung im Amtsblatt (oder in anderer ebenso wirksamer Form) werden die
offengelegten Angaben rechtswirksam. Diese Anforderung stammt aus der Friihzeit des EU-
Gesellschaftsrechts, als die Veroffentlichung im Amtsblatt der einzige Weg war, die
Verlésslichkeit und Transparenz von Informationen iiber Unternehmen zu gewéhrleisten. Die
Mitgliedstaaten konnen das nationale Amtsblatt in elektronischer Form fiihren, aber
Anforderungen, dass die Informationen mehrfach (d. h. sowohl beim Unternehmensregister
als auch beim Amtsblatt) eingereicht werden miissen, sind in den Mitgliedstaaten
moglicherweise noch  vorhanden. Uberdies miissen  Gesellschaften mit einer
Zweigniederlassung in einem anderen EU-Land ihren Jahresabschluss sowohl bei dem
Register, in dem die Gesellschaft eingetragen ist, als auch bei dem Register des
Mitgliedstaats, in dem die Zweigniederlassung eingetragen ist, einreichen.

Dritte (Investoren, Biirgerinnen und Biirger, andere Unternehmen) sind auf den Zugang zu
den Informationen in den Registern angewiesen. Im EU-Recht wird ein Mindestdatenbestand
festgelegt, der immer kostenlos bereitgestellt werden muss, der Anwendungsbereich dieser
Vorschrift bleibt jedoch beschriinkt.!! Sonstige Informationen iiber Gesellschaften sind in den
meisten Mitgliedstaaten zumindest teilweise kostenpflichtig. In einigen Mitgliedstaaten sind
somit mehr Informationen kostenlos zugénglich als in anderen; diese Unterschiede innerhalb
der EU fiihren zu einer unausgewogenen Situation.

Durch fehlende oder von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedliche Vorschriften fiir die
Online-Eintragung, Online-Einreichung und Online-Verdffentlichung entstehen unnétige
Kosten und Belastungen fiir Unternehmer, die ein neues Unternehmen griinden, ihr
Unternehmen durch Eintragung von Zweigstellen oder Tochtergesellschaften erweitern oder
bestimmte Anforderungen online erfiillen mochten. Dies wiederum kann dazu fiihren, dass
Unternehmen durch Verzégerungen bei der Eintragung Geschéiftsgelegenheiten entgehen oder
im schlimmsten Fall von der Griindung des Unternehmens abgesehen wird.

Die Verfahren in Mitgliedstaaten, die Losungen zur Online-Eintragung umgesetzt haben, sind
fiir gewohnlich kostengiinstiger und schneller als Verfahren, bei denen die Antrdge personlich
und auf Papier gestellt werden miissen.!?> Gesellschaften, die keine Moglichkeit zur Online-
Eintragung haben, entstehen hohere Kosten als solchen, die das gesamte Verfahren online
durchfiihren konnen. Zu den Kosten fiir das Unternehmen kommt auch die Zeit hinzu, die fir
die Durchfiihrung des Verfahrens bendtigt wird; diese ist ldnger, wenn das Verfahren die
personliche Anwesenheit bei der zustindigen Behorde erfordert, als wenn die Verfahren
vollstindig online abgewickelt werden. Die zustdndigen Behorden in den Mitgliedstaaten,
insbesondere die Unternehmensregister, werden durch ihre eigene Langsamkeit bei der
Einflihrung digitaler Losungen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Dies beweist vor allem

10 Im EU-Gesellschaftsrecht werden Unternehmensregister als ,Zentral-, Handels- oder
Gesellschaftsregister” bezeichnet (sieche Artikel 16 der Richtlinie (EU) 2017/1132).

Der iiberall kostenlos verfliigbare Datensatz umfasst den Namen, die eingetragene Anschrift, die
Rechtsform sowie die Eintragungsnummer der Gesellschaft.

In Irland dauert die Online-Eintragung beispielsweise 5 Tage gegeniiber 10 bis 15 Tagen flr die
Eintragung auf Papier und kostet nur halb so viel. Auch in Finnland, dem Vereinigten K&nigreich und
Estland ist die Online-Eintragung schneller und kostengiinstiger.
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das Gegenbeispiel derer, die in den letzten Jahren bereits Fortschritte bei der Digitalisierung
threr Verfahren erzielt haben. Register, die noch keine optimierten Online-Verfahren fiir
Gesellschaften anbieten, lassen das Effizienzpotenzial solcher Losungen fiir ihre eigenen
Organisationen ungenutzt.

Beim Einsatz digitaler Losungen im Gesellschaftsrecht, insbesondere fiir die Eintragung von
Gesellschaften, sollten Betrugs- und Missbrauchsmdglichkeiten ausgeschlossen werden. Das
Phinomen der Briefkastenfirmen wurde von einigen Interessentrdgern als bedenklich
hervorgehoben. Dieser Vorschlag zielt nicht speziell auf eine Losung des Problems von
Briefkastenfirmen ab, da er keine Harmonisierung materiellrechtlicher Vorschriften fiir die
Griindung von Gesellschaften oder deren Geschéftstétigkeit vorsieht. Die Vorschriften, die in
bestimmten Bereichen, etwa der Entsendung von Arbeitnehmern'®, der Koordinierung der
Systeme der sozialen Sicherheit!* oder des Kraftverkehrs's, sicherstellen sollen, dass
Unternehmen die im Vertrag verankerten Freiheiten nicht mithilfe von Briefkastenfirmen, die
keine echte, wesentliche Tétigkeit ausiiben, unangemessen oder in betriigerischer Weise
ausnutzen, bleiben von diesem Vorschlag unberiihrt. Materiellrechtliche Anforderungen an
die Griindung von Gesellschaften sowie die Ankniipfung fallen unter die Gesetzgebung der
Mitgliedstaaten. Um Bedenken auszurdumen, die von einigen Interessentrdgern in der
offentlichen Konsultation geduBert wurden, sind im Geltungsbereich des Vorschlags jedoch
Schutzbestimmungen gegen Betrug und Missbrauch vorgesehen, etwa die obligatorische
Uberpriifung der Identifizierung, Regeln iiber Personen, die als Geschiftsfiihrer fiir
ungeeignet erkldrt wurden, und die Moglichkeit fiir die Mitgliedstaaten, die Beteiligung einer
Person oder einer Stelle, etwa von Notaren oder Rechtsanwélten, vorzuschreiben. Au3erdem
trifft die Kommission auerhalb des Geltungsbereichs dieses Vorschlags Maflnahmen, um zu
verhindern, dass Gesellschaften fiir kriminelle Handlungen eingesetzt werden.'® Der Rat hat
in den letzten Jahren eine Reihe von Malnahmen gegen Steuerumgehung durch Unternehmen
eingefiihrt, nimlich die Richtlinien (EU) 2015/2376'7, (EU) 2016/881'® und (EU)

13 Siche die Richtlinie 2014/67/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur
Durchsetzung der Richtlinie 96/71/EG iiber die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der
Erbringung von Dienstleistungen und zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 iiber die
Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems (,,IMI-Verordnung*)
(ABL. L 159 vom 28.5.2014, S. 11).

Vorschlag der Kommission fiir eine Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates zur
Anderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit
und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 zur Festlegung der Modalitdten fiir die Durchfiihrung der
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (COM(2016) 815 final).

Vorschlag der Kommission fiir eine Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates zur
Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 und der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 im Hinblick
auf ihre Anpassung an die Entwicklungen im Kraftverkehrssektor, COM(2017) 281 final.

Siche beispielsweise die Mitteilung der Kommission an das Europdische Parlament, den Rat und den
Europdischen Wirtschafts- und Sozialausschuss iiber das Follow-up zum Aktionsplan im Bereich der
Mehrwertsteuer ,,Auf dem Weg zu einem einheitlichen europdischen Mehrwertsteuerraum: Zeit zu
handeln®, COM(2017) 566 final.

Darin ist ein obligatorischer automatischer Austausch von Informationen iiber Steuervorbescheide und
Vorabverstidndigungen iiber die Verrechnungspreisgestaltung zwischen den Mitgliedstaaten vorgesehen:
Richtlinie (EU) 2015/2376 des Rates vom 8. Dezember 2015 zur Anderung der Richtlinie 2011/16/EU
beziiglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der
Besteuerung (ABI. L 332 vom 18.12.2015, S. 1).

Darin ist ein obligatorischer Austausch von Informationen aus den ldnderbezogenen Berichten
multinationaler Unternehmensgruppen vorgesehen: Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates vom 25. Mai
2016 zur Anderung der Richtlinie 2011/16/EU beziiglich der Verpflichtung zum automatischen
Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung (ABI. L 146 vom 3.6.2016, S. 8).
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2016/1164" des Rates. Am 13. Mirz 2018 wurde im Rat eine politische Einigung iiber den
Kommissionsvorschlag?® fiir eine Richtlinie iiber die Verpflichtung von Intermedidiren zur
Offenlegung von Steuerplanungsmodellen erzielt, die bald verabschiedet werden diirfte.

Der Digitalisierung der Eintragung von Kapitalgesellschaften wird weithin gro3e Bedeutung
beigemessen. Eine offentliche Konsultation im Jahr 2016 ergab, dass die Registrierung der
Geschiftstatigkeit einschlielich der Eintragung einer Gesellschaft als das Verfahren fiir
Unternehmen angesehen wurde, bei dem eine Online-Verfiigbarkeit am wichtigsten war. Als
Reaktion auf diese Riickmeldung deckt der Vorschlag der Kommission iiber ein zentrales
digitales Zugangstor, der bestimmte allgemeine Vorschriften fiir Online Verfahren enthélt, die
allgemeine Registrierung der Geschiftstétigkeit iiber Online-Verfahren aufler der Griindung
von Gesellschaften im Sinne von Artikel 54 AEUV ab. Diese Ausnahmeregelung wurde
getroffen, damit im Rahmen des gesellschaftsrechtlichen Besitzstandes ein eigener
umfassender Ansatz fiir die Eintragung von Gesellschaften und alle sonstigen Verfahren
entwickelt werden kann, die im Laufe ihres Lebenszyklus zum Einsatz kommen. Bei der
Verabschiedung des Vorschlags iiber ein zentrales digitales Zugangstor verpflichtete sich die
Kommission, unverziiglich spezifische Vorschriften fiir diesen Bereich vorzuschlagen.

Mit diesem Vorschlag sollen die oben beschriebenen Probleme behoben werden, gleichzeitig
ist er die Antwort auf die Aufrufe, mehr digitale Losungen fiir Unternehmen im Binnenmarkt
bereitzustellen. Der Vorschlag soll mehr Chancengleichheit fiir Unternehmen in der EU
herstellen und gleichzeitig dafiir sorgen, dass die Mitgliedstaaten {iber die notwendige
Flexibilitdt verfiigen, um ihre nationalen Systeme an ihre Bediirfnisse anzupassen und ihre
rechtlichen Traditionen zu wahren. Die Mitgliedstaaten sollten den Einsatz digitaler
Werkzeuge und Verfahren im Gesellschaftsrecht ermdglichen und fordern.

Kohirenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich

Der Vorschlag soll die geltenden, in der Richtlinie (EU) 2017/1132 niedergelegten
gesellschaftsrechtlichen Vorschriften der EU ergédnzen. Die Initiative ist vollstindig kohérent
mit den bestehenden digitalen Elementen des EU-Gesellschaftsrechts und baut auf ihnen auf,
insbesondere auf dem System zur Verkniipfung von Unternehmensregistern (Business
Registers Interconnection System, BRIS), welches auf rechtlichen Verpflichtungen beruht, die
in der Richtlinie 2012/17/EU sowie in der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2015/884 der
Kommission dargestellt sind.

Kohirenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

Die vorliegende Initiative leistet einen Beitrag zu mehreren Initiativen der Kommission, die
darauf abzielen, den Binnenmarkt zwecks Verbesserung seiner Funktion zu vertiefen und
fairer zu gestalten und ein digitales Europa aufzubauen.?' Sie wird den digitalen Austausch
zwischen Behdrden und Biirgerinnen und Biirgern bzw. Unternehmen verstdarken und zu mehr

Darin werden Vorschriften gegen Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf
das Funktionieren des Binnenmarktes einschlieflich Bestimmungen iiber die Besteuerung der
Ubertragung von Vermogenswerten und die Wegzugsbesteuerung, um Steuervermeidungen durch
Unternehmen bei der Verlagerung von Vermogenswerten zu verhindern, festgelegt: Richtlinie (EU)
2016/1164 des Rates vom 12.Juli 2016 mit Vorschriften zur Bekdmpfung von
Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren des Binnenmarkts
(ABL L 193 vom 19.7.2016, S. 1).

2 COM(2017) 335 final.

21 Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Rat, den Européischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Den Binnenmarkt weiter ausbauen: Mehr Chancen
fiir die Menschen und die Unternehmen — COM/2015/550 final. .
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Transparenz beitragen. Aullerdem fordert sie die Umsetzung des Grundsatzes der einmaligen
Erfassung, der in Initiativen der Kommission wie dem eGovernment-Aktionsplan breite
Unterstlitzung erhilt und in der vorgeschlagenen Verordnung iiber ein zentrales digitales
Zugangstor ebenso wie in der vor kurzem unterzeichneten Erkldrung von Tallinn zu
elektronischen Behordendiensten enthalten ist. In diesem Vorschlag geht es um spezifische
Félle der Einreichung von Daten zu Gesellschaften nach dem Grundsatz der einmaligen
Erfassung im gesellschaftsrechtlichen Zusammenhang, doch tragen solche Félle auch zu den
breiteren Bestrebungen bei, den Grundsatz der einmaligen Erfassung auf EU-Ebene
umzusetzen.

Der vorliegende Vorschlag ergénzt insbesondere den Vorschlag der Kommission fiir eine
Verordnung tber die Einrichtung eines zentralen digitalen Zugangstors, welche die
allgemeine Online-Registrierung der Geschiftstitigkeit mit Ausnahme der Griindung von
Kapitalgesellschaften abdeckt. Der vorliegende Vorschlag wurde an die Bestimmungen zum
zentralen digitalen Zugangstor angeglichen. Er enthélt insbesondere spezifischere wichtige
Vorschriften iiber die Verfahren zur Griindung und Eintragung von Kapitalgesellschaften und
Zweigniederlassungen und stellt gegeniiber dem zentralen digitalen Zugangstor ein
besonderes Gesetz (lex specialis) dar. Die Kohdrenz zwischen dem zentralen digitalen
Zugangstor und diesem Vorschlag ist wichtig fiir den Aufbau einer kohédrenten langfristigen
Politik im digitalen Bereich. Die Informationen zu Verfahren geméf diesem Vorschlag sind
daher auf den {iber das zentrale digitale Zugangstor zuginglichen Websites bereitzustellen
und sollten, insbesondere im Hinblick auf Aktualitit, Klarheit und Nutzerfreundlichkeit, den
selben Qualititsanforderungen genligen. Der Vorschlag wird auch die notwendigen
rechtlichen Voraussetzungen fiir den Einsatz digitaler Werkzeuge und Verfahren schaffen,
damit Unternehmen in den Genuss der Vorteile von elektronischer Identifizierung und
Vertrauensdiensten aufgrund der eIDAS-Verordnung® kommen. Uberdies wird er
entsprechend dem eGovernment-Aktionsplan 2016-2020 den Grundsatz der einmaligen
Erfassung im Bereich des Gesellschaftsrechts einfiihren und so die EU-weiten Bemiihungen
um eine Verringerung des Verwaltungsaufwands fiir Biirger und Unternehmen unterstiitzen.

SchlieBlich wird der Online-Eintragung von Gesellschaften auch die kiirzlich verabschiedete
Verordnung iiber 6ffentliche Urkunden?® zugutekommen, die die Mitgliedstaaten verpflichtet,
eine Reihe von Unterlagen von den Biirgerinnen und Biirgern ab Ende 2018 ohne weitere
Uberpriifung oder Ubersetzung entgegenzunehmen.

Insgesamt wird die [Initiative zu hoherer Effizienz und Rechtssicherheit bei
grenziiberschreitenden  Vorgidngen 1im Zusammenhang mit grenziiberschreitenden
Unternehmensverschmelzungen, -spaltungen und -umwandlungen sorgen, welche Gegenstand
einer parallelen Initiative sind, die auch zielgerichtete Digitalisierungselemente enthélt.

2 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 {iber
elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste fiir elektronische Transaktionen im Binnenmarkt
und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG.

23 Verordnung (EU) 2016/1191 des Europidischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2016 zur
Forderung der Freiziigigkeit von Biirgern durch die Vereinfachung der Anforderungen an die Vorlage
bestimmter Offentlicher Urkunden innerhalb der Europdischen Union und zur Anderung der
Verordnung (EU) Nr. 1024/2012.
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2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITAT UND VERHALTNISMABIGKEIT
Rechtsgrundlage

Der Vorschlag stiitzt sich auf Artikel 50 Absdtze 1 und 2 des Vertrags iiber die Arbeitsweise
der Europdischen Union (AEUV) als Rechtsgrundlage fiir ein Tatigwerden der Union im
Bereich des Gesellschaftsrechts. Insbesondere sieht Artikel 50 Absatz 2 Buchstabe f die
schrittweise Abschaffung von Beschriankungen der Niederlassungsfreiheit und Artikel 50
Absatz 2 Buchstabe g Koordinierungsmafnahmen in Bezug auf den Schutz der Interessen von
Gesellschaftern und sonstigen Interessentréigern vor.

Subsidiaritit (bei nicht ausschlieBBlicher Zustindigkeit)

Dieser Legislativvorschlag verfolgt das {ibergreifende Ziel, wéhrend des gesamten
Lebenszyklus einer Gesellschaft ein reibungsloses Funktionieren des EU-Binnenmarktes bei
Behordenkontakten im Zusammenhang mit der Eintragung der Gesellschaft oder von
Zweigniederlassungen sowie im Zusammenhang mit der Einreichung von Informationen zu
gewdhrleisten. Dies beschrinkt sich nicht auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates,
sondern gilt fiir das gesamte Gebiet der EU. Die FEintragung, das Einreichen von
Informationen iiber Gesellschaften oder der Zugang zu solchen Informationen sollte keinen
erheblichen zusitzlichen Regelungsaufwand fiir die Antragsteller mit sich bringen, wenn
diese Gesellschaften oder Zweigniederlassungen in anderen Mitgliedstaaten eintragen. Online
kann die grenziiberschreitende Eintragung von Gesellschaften und Zweigniederlassungen weit
kostengiinstiger erledigt werden. Im Interesse der Sicherstellung gleicher Bedingungen in
allen Mitgliedstaaten und angesichts des ldnderiibergreifenden Charakters des Binnenmarktes
sowie der Notwendigkeit eines grenziibergreifenden Vorgehens in der derzeitigen Lage
konnen die Kosten fiir Unternehmen bei der Eintragung von Gesellschaften und
Zweigniederlassungen, der Einreichung von Anderungen sowie dem Zugang zu Daten zu
Gesellschaften durch Mallnahmen auf EU-Ebene am wirksamsten gesenkt werden. Wenn die
Mitgliedstaaten fiir sich allein handelten, wiirden sie weiter ihre eigenen einschligigen
Vorschriften anwenden, und es bestiinde wenig Aussicht, dass diese Vorschriften sich bei
grenziiberschreitenden Féllen als kompatibel erweisen.

Ohne MaBnahmen auf EU-Ebene wiirden daher wahrscheinlich nur nicht harmonisierte
einzelstaatliche Losungen zur Verfiigung stehen, KMU stiinden weiterhin vor Hiirden, die
ihnen die tatsdchliche Ausiibung ihrer Niederlassungsfreiheit erschweren wiirden, und die
damit verbundenen Kosten wiirden die Gesellschaften in besonderer Weise in Mitleidenschaft
ziehen. In diesem Kontext entspricht ein zielgerichtetes Eingreifen der EU dem Grundsatz der
Subsidiaritit.

VerhiltnismaBigkeit

Die mit diesem Vorschlag eingefilhrten MalBnahmen stehen in einem angemessenen
Verhiltnis zu ihrem Ziel, im Binnenmarkt digitale Losungen fiir Gesellschaften fiir ihren
gesamten Lebenszyklus bereitzustellen. Die Bestimmungen verpflichten die Mitgliedstaaten,
dafiir zu sorgen, dass die Eintragung von Gesellschaften oder die Vornahme von Anderungen
mithilfe von Online-Verfahren erledigt werden kann, gewédhren den Mitgliedstaaten jedoch
volle Flexibilitit, dieses Ziel entsprechend ihren eigenen Gesetzen und Systemen zu
erreichen. In der Folgenabschitzung, die diesem Vorschlag beigefiigt ist, wird erldutert,
welche Kosten und welchen Nutzen die einzelnen Optionen fiir Gesellschaften,
Interessentrdger und Mitgliedstaaten mit sich bringen, wobei alle notwendigen Elemente
einschlieBlich des gesellschaftlichen Nutzens und der politischen Machbarkeit beriicksichtigt
werden. Beispielsweise dauert die Online-Eintragung im Durchschnitt nur halb so lange und
kann bis zu dreimal kostengiinstiger sein als traditionelle Verfahren auf Papier, und die
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Einsparungen durch Online-Eintragung und -Einreichung nach Inkrafttreten dieses
Vorschlags werden auf 42 bis 84 Mio. EUR pro Jahr geschitzt. Die Effizienzanalyse, d. h. die
Betrachtung von Kosten und Nutzen der einzelnen Optionen fiir Gesellschaften,
Interessentrdger und die Mitgliedstaaten, deutet auch darauf hin, dass die vorgeschlagenen
MalBnahmen nicht iiber das zur Erreichung des Ziels Notwendige hinausgehen und dass ihre
positiven Auswirkungen mdgliche negative Folgen iiberwiegen (Abschnitt6.3 der
Folgenabschitzung). Die anfanglichen Investitionskosten durch IT-Entwicklungen werden
langerfristig durch Einsparungen sowohl der Unternehmen als auch der nationalen
Verwaltungen wettgemacht.

Der Vorschlag respektiert auch nationale Rechtstraditionen, insbesondere solche, die die
Beteiligung eines Notars bei der Eintragung von Gesellschaften vorsehen. Uberdies wurde bei
der Vorbereitung des Vorschlags die derzeitige Lage in den Mitgliedstaaten beriicksichtigt
und auf bestehenden Losungen und Verfahren in den Mitgliedstaaten aufgebaut. Zahlreiche
Mitgliedstaaten erfiillen bereits eine Reihe der vorgeschlagenen Maflnahmen und werden nur
begrenzte Verdnderungen vornehmen miissen. Dieser Vorschlag bringt keine zusétzlichen
Verpflichtungen fiir Biirgerinnen und Biirger und Unternehmen mit sich, da die MaBBnahmen
auf eine Vereinfachung und Optimierung der Verfahren abzielen.

Wabhl des Instruments

Die Rechtsgrundlage fiir MaBBnahmen im Bereich des Gesellschaftsrechts ist Artikel 50
AEUV, dem zufolge das Europdischen Parlament und der Rat {iber Richtlinien titig werden.
Die Richtlinie (EU) 2017/1132 regelt das Gesellschaftsrecht auf EU-Ebene. Aus Griinden der
Kohdsion und der Stimmigkeit des EU-Gesellschaftsrechts wird die Richtlinie (EU)
2017/1132 durch den vorliegenden Vorschlag gedndert.

3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATIONEN
DER INTERESSENTRAGER UND DER FOLGENABSCHATZUNG

Ex-post-Bewertungen/Eignungspriifungen geltender Rechtsvorschriften

Der Vorschlag zielt hauptsidchlich auf die Einfiihrung neuer Bestimmungen und, soweit
notwendig, die Erginzung vorhandener Bestimmungen ab, damit digitale Werkzeuge und
Verfahren iiber den gesamten Lebenszyklus einer Gesellschaft eingesetzt werden kdnnen. Es
fand daher keine Bewertung statt.

Konsultation der Interessentriager

Die Kommission ist aktiv auf die Interessentrager zugegangen und hat wéahrend des gesamten
Folgenabschétzungsverfahrens umfassende Konsultationen durchgefiihrt. Das
Konsultationsverfahren bestand aus einer offentlichen Online-Konsultation, Tagungen fiir
Interessentrager einschlieBlich Beratungen mit Experten aus den Mitgliedstaaten sowie
mehreren Studien. Die Informationen, die auf diese Weise gewonnen wurden, flossen in den
Vorschlag ein.

Die 6ffentliche Konsultation {iber das zentrale digitale Zugangstor im Jahr 2016 ergab, dass
die Registrierung der Geschiftstitigkeit einschlieBlich der Eintragung einer Gesellschaft als
das Verfahren fiir Unternehmen angesehen wurde, bei dem eine Online-Verfiigbarkeit am
wichtigsten war.

Die offentliche Online-Konsultation mit dem Titel , Aktualisierung des EU-
Gesellschaftsrechts: Vorschriften fiir digitale Technologien und grenziiberschreitende
Vorgénge* begann am 10. Mai 2017 und endete am 6. August 2017. Ziel war es, Meinungen

DE



DE

von Interessentrdgern zu gesellschaftsrechtlichen Problemen einzuholen, einschligiges
Beweismaterial zu sammeln, iiber das diese moglicherweise verfiigen, und Informationen
iiber mogliche Losungen, wie den Probleme auf EU-Ebene abgeholfen werden konnte, zu
erhalten.

Es gingen 209 Antworten ein. Sie stammten von verschiedenen Gruppen von
Interessentrdgern wie nationalen Behorden, regionalen Behdrden, Unternehmensverbinden,
Notaren, Gewerkschaften, privaten Unternechmen, nationalen Unternehmensregistern,
Rechtswissenschaftlern sowie Privatpersonen.

Die Erleichterung des digitalen Austauschs zwischen Gesellschaften und Behdrden der
Mitgliedstaaten wurde von den meisten Behorden der Mitgliedstaaten als vorrangig
betrachtet. Die Unternehmensverbénde unterstiitzten alle legislativen Initiativen auf diesem
Gebiet (insbesondere vollstindig online durchfilhrbare Verfahren, elektronische
Identifizierungsstandards und den Grundsatz der einmaligen Erfassung) und sahen sie als
wichtige Prioritit der EU zur Forderung der Wirtschaftstitigkeit und zur Beseitigung
ungerechtfertigter Hemmnisse fiir Unternehmen, die grenziiberschreitend tédtig werden wollen,
an. Wissenschaftler und Forschungseinrichtungen sprachen sich ebenfalls mehrheitlich fiir
eine solche Initiative aus, wobei etwa 68 % die Frage als vorrangig einschétzten. Die
Mehrheit der Gewerkschaften duflerte geméaBigte Zustimmung zu einer legislativen Initiative
auf diesem Gebiet, insbesondere aus Sorge, ein Online-Verfahren konnte ein hoheres
Betrugsrisiko nach sich ziehen. Von den Notaren wurde die Vorstellung, dass das Fehlen von
Rechtvorschriften problematisch sei, dagegen nahezu einstimmig abgelehnt; sie waren
entschieden der Meinung, die EU solle sich dieser Frage nicht annehmen.?*

Die Meinungen der Interessentriger wurden auf zahlreichen Treffen eingeholt. Das
Konsultationsverfahren zum Paket Europdisches Gesellschaftsrecht im Rahmen der Gruppe
der Gesellschaftsrechtsexperten (Company Law Expert Group, CLEG) begann 2012. In den
Jahren 2012 bis 2014 konzentrierten sich die Treffen der CLEG auf den Aktionsplan zum
Gesellschaftsrecht und zur Corporate Governance von 2012, wihrend der Schwerpunkt in den
Jahren 2015 und 2016 auf Digitalisierungselementen lag. Im Jahr 2017 fanden drei Treffen
der CLEG statt, auf denen die fiir das Paket zum Gesellschaftsrecht maf3geblichen Aspekte,
ndmlich Digitalisierung sowie grenziiberschreitende Verschmelzungen, Spaltungen und
Umwandlungen, ausfiihrlich erértert wurden. Die Kommission stellte den Experten ihre
Absichten und Ideen auf den jeweiligen Gebieten vor und bat die Experten aus den
Mitgliedstaaten um ihre Meinung zu den jeweiligen Fragen. Insgesamt unterstiitzten die
Vertreter der Mitgliedstaaten die Initiative.

2017 lud die Kommission zu den Treffen des CLEG nicht nur Experten aus den
Mitgliedstaaten, sondern auch Vertreter von Interessentrdgern ein. Diese Interessentrager
wurden auf der Grundlage ihrer Teilnahme an den 6ffentlichen Konsultation von 2013, 2015
und 2017 sowie aufgrund ihrer Tatigkeit auf den vom EU-Gesellschaftsrecht geregelten
Gebieten ausgewihlt und bestimmt. Vertreten waren Unternehmen, Beschiftigte sowie
Angehorige von Rechtsberufen. Den Ergebnissen der Treffen zufolge verfiigen die meisten
Mitgliedstaaten bereits iiber umfangreiche digitale Losungen fiir den Austausch zwischen
Unternechmen und den nationalen Behorden. Sie unterstiitzten im Allgemeinen die
Digitalisierung auf EU-Ebene, doch gab es weiterhin unterschiedliche Meinungen {iber
spezifische Elemente des Vorschlags. Nach Auffassung der Vertreter von Unternehmen ist die
Digitalisierung notwendig und wire fiir die europdischen Unternehmen sehr hilfreich. Die

24 Fir ndhere Informationen siehe Anhang II: Konsultation von Interessentrigern im Rahmen der

Folgenabschitzung.
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Notare und einige Mitgliedstaaten driickten dagegen ihre Besorgnis iiber
Betrugsmoglichkeiten bei der Online-Eintragung aus.

Einholung und Nutzung von Expertenwissen

Um die Arbeit der Kommission zu unterstiitzen, wurde im Mai 2014 die Informelle Gruppe
der Gesellschaftsrechtsexperten (Informal Company Law Expert Group, ICLEG) zu
gesellschaftsrechtlichen Fragen gegriindet. Die Mitglieder der Expertengruppe waren
hochqualifizierte und erfahrene Wissenschaftler und Rechtspraktiker auf dem Gebiet des
Gesellschaftsrechts aus zahlreichen Mitgliedstaaten. Mitglieder der ICLEG gaben eine
Empfehlung fiir die kiinftige Weiterentwicklung des bestehenden Rahmens fiir den Einsatz
digitaler Werkzeuge im Gesellschaftsrecht ab.?

Die Kommission stiitzte sich auBBerdem auf die Ergebnisse zweiter Studien aus dem Jahr
2017%%, in denen spezifische Fragen im Zusammenhang mit der Digitalisierung des
Gesellschaftsrechts untersucht und die Auswirkungen der Verwendung digitaler Werkzeuge
im Zusammenhang mit grenziiberschreitenden Vorgéngen bewertet wurden. AuBBerdem holte
die Kommission auf mehreren Konferenzen Riickmeldungen von Experten ein, darunter auch
die Konferenz zum Gesellschaftsrecht im digitalen Zeitalter im Oktober 2015 in Briissel, die
21. Europédische Konferenz zum Gesellschaftsrecht und zur Corporate Governance mit dem
Titel ,,Crossing Borders, Digitally” (Grenzen digital iiberschreiten) in Tallinn, Estland, im
September 2017 sowie die Jahreskonferenz iiber europidisches Gesellschaftsrecht und
Corporate Governance, die im Oktober 2017 in Trier, Deutschland, stattfand.

Folgenabschitzung

Der Folgenabschitzungsbericht, der die Bereiche Digitalisierung, grenziiberschreitende
Vorgénge und Kollisionsnormen im Gesellschaftsrecht abdeckte, wurde am 11. Oktober 2017
vom Ausschuss fiir Regulierungskontrolle gepriift. Nach einer ersten negativen
Stellungnahme des Ausschusses wurde ihm eine iiberarbeitete Fassung der
Folgenabschidtzung {ibermittelt, zu der er am 7. November 2017 eine befiirwortende
Stellungnahme mit Vorbehalten abgab. Die Vorbehalte des Ausschusses fiir
Regulierungskontrolle beziehen sich hauptséchlich auf andere Bereiche, die in dem Bericht
bewertet wurden, und nicht auf die Fragen im Zusammenhang mit der Digitalisierung des
Gesellschaftsrechts. Der Ausschuss hielt insbesondere fest, dass der Bericht seit seiner ersten
Vorlage erheblich verbessert wurde. Es wurden mehr Daten und Belege hinzugefiigt und die
Quellen sowie die Methodik wurden nun besser erldutert. Es wurde aullerdem anerkannt, dass
der Bericht mehr Informationen iiber die GréBenordnung der Probleme enthielt und die
politischen Optionen ausfiihrlicher beschrieben wurden. Die Initiative baut auf bestehenden
Garantien fiir Arbeitnehmer, Glaubiger und Minderheitsgesellschafter einschlielich des
rechtlichen Besitzstandes im Hinblick auf die Information, Konsultation und Beteiligung der
Beschiftigten auf. In der Folgenabschitzung wurden drei wichtige Fragen im Zusammenhang
mit dem Einsatz digitaler Werkzeuge im Gesellschaftsrecht untersucht. Fiir jede Frage wurden

2 Informelle Gruppe der Gesellschaftsrechtsexperten, Report on digitalisation in company law (Bericht

uber die Digitalisierung im Gesellschaftsrecht), Méarz 2016.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/icleg-report-on-digitalisation-24-march-2016_en.pdf

,»Study On Digitalisation Of Company Law* (Studie zur Digitalisierung des Gesellschaftsrechts), Everis
2017 und ,,Assessment of the impacts of using digital tools in the context of cross-border company
operations“ (Bewertung der Auswirkungen des Einsatzes digitaler Werkzeuge im Zusammenhang mit
grenziiberschreitenden gesellschaftsrechtlichen Vorgéngen), Optimity Advisors and Tipik Legal, 2017.
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mehrere politische Optionen in Betracht gezogen und jeweils eine Option nach Vergleich mit
den anderen als die bevorzugte vorgestellt.

Was die Online-Eintragung (Griindung einer Gesellschaft als juristische Person) und die
Einreichung von Unterlagen beim Unternehmensregister betrifft, wurden drei Optionen
vorgeschlagen und ihre Auswirkungen bewertet und verglichen. Die bevorzugte Option sicht
Regelungen zur Online-Eintragung von Gesellschaften und Zweigniederlassungen sowie zur
Online-Einreichung von Gesellschaftsunterlagen in allen Mitgliedstaaten vor. Die
Mitgliedstaaten miissten sicherstellen, dass solche Verfahren online erledigt werden konnen,
ohne dass die physische Anwesenheit des Antragstellers (oder seines Vertreters) bei einer
Behorde oder sonstigen am Verfahren beteiligten Personen oder Stellen notwendig ist. Diese
Option erlaubt es den Mitgliedstaaten iiberdies, ausnahmsweise die physische Anwesenheit zu
verlangen, wenn konkreter Betrugsverdacht besteht; die Entscheidung ist von Fall zu Fall zu
treffen. Um eine einheitliche Umsetzung zwischen den Mitgliedstaaten sicherzustellen,
wiirden mit dieser Option auch Schutzbestimmungen fiir die elektronische Identifizierung auf
EU-Ebene eingefiihrt.

Was die mehrfache Einreichung derselben Information durch Unternehmen betrifft, so
wurden zwei Optionen vorgeschlagen und ihre Auswirkungen bewertet und verglichen. Mit
der bevorzugten Option wird eine Vereinfachung der Einreichungsregeln angestrebt, bei der
die Mitgliedstaaten sicherzustellen hitten, dass gewisse Daten (z.B. die Anderung des
Namens einer Gesellschaft, die Anderung des satzungsmiBigen Sitzes oder der letzte
Jahresabschluss) bei Eingang im Register an die Register in den {ibrigen Mitgliedstaaten
weitergeleitet werden, in denen die Gesellschaft eine Zweigniederlassung hat (anstatt dass die
Gesellschaft dies erledigen muss). In dhnlicher Weise schickt das Register die Informationen,
nachdem es sie erfasst hat, an das nationale Amtsblatt (ansonsten miisste der Vertreter der
Gesellschaft dieselben Unterlagen zweimal einreichen). Nach der bevorzugten Option wire
aullerdem die Anforderung, dass Informationen iiber Gesellschaften im nationalen Amtsblatt
verdffentlicht werden miissen, nicht mehr zwingend vorgeschrieben. In der Option sind
mehrere konkrete Fille der Umsetzung des Grundsatzes der einmaligen Erfassung auf EU-
Ebene vorgesehen.

Was schliefSlich den Online-Zugang zu Informationen iiber Gesellschaften im
Unternehmensregister betrifft, so wurden zwei Optionen vorgeschlagen und ihre
Auswirkungen bewertet und verglichen. Die bevorzugte Option sieht vor, den von allen
Unternehmensregistern kostenlos bereitzustellenden Datensatz zu erweitern, wéhrend die
Mitgliedstaaten fiir sonstige Informationen weiterhin Gebiihren erheben konnten. Derzeit sind
nur folgende Informationen stets gebiihrenfrei: Name der Gesellschaft, eingetragene
Anschrift, Eintragungsnummer und Rechtsform. Es wird vorgeschlagen, dass die ,,stets
kostenlosen Daten auch beispielsweise Informationen iiber die Rechtsstellung der
Gesellschaft, etwaige sonstige Namen der Gesellschaft (frilhere Namen oder Sekundér-
/Alternativnamen), die Website der Gesellschaft (falls vorhanden), den Gesellschaftszweck
(falls diese Information nach dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats im
Unternehmensregister enthalten sein muss) sowie Informationen dariiber, ob die Gesellschaft
Zweigniederlassungen in einem anderen Mitgliedstaat unterhélt, umfassen. Der Satz
kostenloser Daten wiirde ebenfalls die Namen der rechtlichen Vertreter der Gesellschaft
umfassen, da diese als wichtig fiir Interessentrager gelten und die Kommission aufgefordert
wurde, einen einfachen Zugang zu diesen Informationen zu fordern.
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Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung

Es wird erwartet, dass der Vorschlag Unternehmen betrachtliche Vorteile durch vereinfachte
Verfahren bringt, indem er den digitalen Austausch mit den Behorden der Mitgliedstaaten
erleichtert. Dank der Online-Eintragung konnen Unternehmen Gesellschaften eintragen und
Anderungen melden, ohne physisch anwesend sein zu miissen. Unter den in der
Folgenabschitzung vorgestellten Annahmen werden die Einsparungen durch die Einfiihrung
der Online-Eintragung neuer Gesellschaften in der EU auf 42 bis 84 Mio. EUR geschitzt.
Zudem werden die vorgeschlagenen Regelungen zur Offenlegung von Daten iiber die
Gesellschaft dem Grundsatz der einmaligen Erfassung entsprechen. Die Erweiterung der
kostenlosen Daten iiber Gesellschaften wird Unternehmen und Interessentragern auch dabei
helfen, Informationen, die in Geschéiftsbeziechungen wichtig sind, einzuholen und zu priifen.

Die Kostensenkungen und Vereinfachungen, die die neuen Regelungen mit sich bringen,
werden sich auf KMU besonders positiv auswirken.

Grundrechte

Die in dieser Initiative vorgeschlagenen Regelungen gewéhrleisten, dass die in der Charta der
Grundrechte der Europdischen Union niedergelegten Rechte und Grundsitze voll gewahrt
werden, und tragen zur Umsetzung mehrerer dieser Rechte bei. Hauptziel dieser Initiative ist
es, die Wahrnehmung des in Artikel 15 Absatz 2 der Charta vorgesehenen Rechts, sich in
jedem Mitgliedstaat niederzulassen, zu erleichtern. Die Initiative zielt darauf ab, die
unternehmerische Freiheit im Einklang mit dem Unionsrecht und den nationalen
Rechtsvorschriften und Praktiken zu stirken (Artikel 16) Der Schutz personenbezogener
Daten ist auch gemif3 Artikel 8 der Charta zu gewéhrleisten.

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

Der Vorschlag diirfte sich zumindest auf den Haushalt einiger Mitgliedstaaten auswirken,
welche moglicherweise ihre IT-Systeme anpassen miissen, um die neuen Bestimmungen zu
unterstiitzen. Wie in der dem vorliegenden Vorschlag beigefiigten Folgenabschitzung
erliutert wird, wiirden solche Kosten mittel- und langfristig durch die Zeiten- und
Ressourceneinsparungen in der Verwaltung der Mitgliedstaaten wieder ausgeglichen. Auch
die Erweiterung des gebiihrenfrei verfiigbaren Datensatzes aus dem Unternehmensregister
diirfte sich auf die finanziellen Ressourcen einiger Unternechmensregister auswirken. Der
Vorschlag hat keine Auswirkungen auf den EU-Haushalt.

5. WEITERE ANGABEN

Durchfiihrungspline sowie Monitoring-, Bewertungs- und
Berichterstattungsmodalitiiten

Die Kommission wird die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der vorgeschlagenen
Maflnahmen unterstiitzen und die Durchfiihrung {iberwachen. Hierbei wird die Kommission
eng mit nationalen Behorden, beispielsweise den Experten filir Gesellschaftsrecht aus den
Mitgliedstaaten in der Gruppe der Gesellschaftsrechtsexperten, zusammenarbeiten. In diesem
Zusammenhang kann die Kommission Unterstiitzung und Orientierung liefern (z. B. indem
sie Durchfiihrungsworkshops veranstaltet oder auf bilateraler Basis berdt). Was die
Umsetzung der Regelungen betrifft, so ist hervorzuheben, dass viele Mitgliedstaaten bereits
einige oder viele der vorgeschlagenen Vorschriften erfiillen, da bei der Ausarbeitung des
Vorschlags derzeitige Losungen und bewidhrte Verfahren in den Mitgliedstaaten
berticksichtigt wurden. Aufbauend auf den Erfahrungen aus der Umsetzung und Bewertung
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kann die Kommission ein Pilotprojekt zur Entwicklung gemeinsamer Muster fiir die
Griindungsurkunde einer bestimmten Art oder mehrerer Arten von Kapitalgesellschaften in
Erwigung ziehen.

Die Kommission wird die Mitgliedstaaten mithilfe des bestehenden Rahmens fiir die
Zusammenarbeit in ihren Bemiihungen zur Losung praktischer Fragen wie des Einsatzes von
eIDAS fiir gesellschaftsrechtliche Verfahren unterstiitzen.

Inwieweit die Initiative ihr Ziel, unndtige Kosten und Belastungen flir die Unternehmen zu
reduzieren, erreicht hat, wird auf der Grundlage zahlreicher Indikatoren bewertet, etwa indem
durch Erhebung der Kosten fiir die Online-Eintragung und -Einreichung die Kosten
tiberwacht werden, die den Gesellschaften durch Vorginge innerhalb des
Anwendungsbereichs der Initiative entstehen. Zur Einholung der benétigten Daten miissen
den Mitgliedstaaten gewisse Berichtspflichten auferlegt werden. Im Hinblick auf die
Einholung der ebenfalls bendtigten Meinungen von Interessentrdgern kann die Kommission
besondere Umfragen veranstalten. Um die Auswirkungen der vorgeschlagenen MaBBnahmen
zu bewerten und zu priifen, ob die Ziele erreicht wurden, ist eine Bewertung notwendig. Diese
wird von der Kommission auf der Grundlage der Informationen, die im Rahmen des
Monitoring eingeholt wurden, und, falls notwendig, unter Beriicksichtigung zusitzlicher
Beitrdge maBgeblicher Interessentriger durchgefiihrt. Ein Bewertungsbericht konnte fiinf
Jahre nach dem Ende des Umsetzungszeitraums vorgelegt werden.

Durch die Bereitstellung von Informationen zum Zweck des Monitoring und der Bewertung
sollte den betroffenen Interessentragern kein unnotiger Verwaltungsaufwand entstehen.

Erlduternde Dokumente (bei Richtlinien)

Der Vorschlag stellt eine Anderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europiischen
Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 {iber bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts
dar. Um sicherzustellen, dass diese komplexe Richtlinie ordnungsgeméll umgesetzt wird,
wire ein erlduterndes Dokument, etwa in Form von Entsprechungstabellen, notwendig.

Ausfiihrliche Erliduterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags

Durch den Vorschlag wird die Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europédischen Parlaments und
des Rates vom 14. Juni 2017 iiber bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts gedndert. In der
folgenden ausfiihrlichen Erlduterung werden die vorgeschlagenen Bestimmungen
entsprechend beschrieben, wobei der Schwerpunkt auf den wichtigsten Elementen des
Vorschlags liegt. Technische Anderungen werden nur beschrieben, soweit dies fiir ein
besseres Verstandnis des Vorschlags erforderlich ist.

Artikel 1 der vorgeschlagenen Richtlinie beschreibt die Anderungen der Richtlinie (EU)
2017/1132:

Artikel 13 beschreibt den Geltungsbereich der Richtlinie, der sich auf die in den Anhédngen
genannten Gesellschaftsformen beschréinkt.

Artikel 13a enthilt die Begriffsbestimmungen.

Artikel 13b enthélt Bestimmungen zu den Identifizierungsmitteln, die zur Online-Eintragung
einer Gesellschaft und fiir die Online-Einreichung erforderlich sind. Die Identifizierung der
Personen, die diese Verfahren durchfiihren, ist von entscheidender Bedeutung fiir die
Verlésslichkeit von Unternehmensregistern und zur Vermeidung von Identitdtsbetrug. Die
Bestimmung sieht die verpflichtende Anerkennung eines aus einem anderen Mitgliedstaat
stammenden eIDAS-kompatiblen elektronischen Mittels zur Identifizierung von
Unionsbiirgern vor und gestattet den Mitgliedstaaten zugleich die Anerkennung sonstiger
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Identifizierungsmittel. Als Sicherheit gegen Betrug diirften die Mitgliedstaaten der
Bestimmung zufolge die physische Anwesenheit malBgeblicher Personen bei einer
zustandigen Behorde vorschreiben, allerdings nur in Féllen, in denen aus berechtigten
Griinden ein konkreter Verdacht besteht.

Nach Artikel 13¢ haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass die fiir die Online-
Eintragung und die Online-Einreichung geltenden Gebiihrenregelungen transparent sind und
diskriminierungsfrei angewandt werden. Vorgesehen ist, dass die vom Register erhobenen
Gebiihren die Verwaltungskosten fiir die Dienstleistung nicht iibersteigen diirfen.

In Artikel 13d wird klargestellt, dass etwaige zur Erledigung der Online-Verfahren
notwendige Zahlungen mithilfe allgemein zuginglicher Systeme grenziiberschreitend geleistet
werden konnen.

Artikel 13e =zielt darauf ab, sicherzustellen, dass Personen, die Gesellschaften und
Zweigniederlassungen grenziiberschreitend griinden und betreiben wollen, leicht Zugang zu
allen einschlidgigen Informationen iiber die Eintragung von und iiber Einreichungen durch
Gesellschaften und Zweigstellen erhalten. Er verpflichtet die Mitgliedstaaten, ausfiihrliche
Informationen iiber die einschldgigen gesellschaftsrechtlichen Verfahren, Verpflichtungen
und Formalititen online verfiigbar zu machen. Die Mitgliedstaaten miissen diese
Informationen in mindestens einer Amtssprache der Union zur Verfiigung stellen, die von
einer moglichst grofen Zahl grenziiberschreitender Nutzer weitgehend verstanden wird.

Nach Artikel 13f miissen die Mitgliedstaaten die Moglichkeit zur Online-Eintragung von
Gesellschaften einfiihren. Das entscheidende Element bei der Online-Eintragung ist, dass sie
vollstindig online erledigt werden kann, ohne dass der Antragsteller oder sein Vertreter
physisch bei einer zustindigen Behorde oder einer sonstigen Person oder Stelle erscheinen
muss. Bei Aktiengesellschaften besteht fiir die Mitgliedstaaten angesichts der Komplexitit der
Griindung und Eintragung solcher Gesellschaften die Mdglichkeit, diese Verpflichtung
abzulehnen. Die Bestimmung verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Festlegung ausfiihrlicher
Regeln fiir die Online-Eintragung und legt eine Reihe obligatorischer und optionaler Elemente
solcher Regeln fest. Fiir die Erledigung des Verfahrens zur Online-Eintragung von
Gesellschaften wird eine maximale Frist von fiinf Arbeitstagen festgelegt.

Artikel 13g verpflichtet die Mitgliedstaaten, Muster von Griindungsurkunden zum Zweck der
Online-Eintragung von Gesellschaften, die von Anhang IIA erfasst werden, online zur
Verfligung zu stellen. Die Mitgliedstaaten konnen solche Muster auch fiir von Anhang I1
erfasste Gesellschaften, die nicht von Anhang ITA erfasst werden, bereitstellen. Der Inhalt der
Muster gemdll dem genannten Artikel sowie ihre Priifung féllt unter das Recht der
Mitgliedstaaten. Die Bestimmungen verpflichten die Mitgliedstaaten ebenfalls, diese Muster
in mindestens einer Amtssprache der Union zur Verfiigung zu stellen, die von einer moglichst
grolen Zahl grenziiberschreitender Nutzer weitgehend verstanden wird. Es ist darauf
hinzuweisen, dass die Bezugnahme auf die ,,6ffentliche Beurkundung* im genannten Artikel
nur fiir die Griindung einer Gesellschaft gilt, hierdurch wird kein Prézedenzfall fiir andere
Rechtsgebiete (etwa das Eigentumsrecht) geschaffen.

Artikel 13h liefert den Mitgliedstaaten einen Rechtsrahmen fiir die Anforderung von
Informationen von anderen Mitgliedstaaten iiber Personen, die als Geschiftsfiihrer fiir
ungeeignet erkldrt wurden. Die Bestimmungen ermdglichen es den Mitgliedstaaten, bei
anderen Mitgliedstaaten zu priifen, ob eine Person, die als Geschéftsfiihrer einer Gesellschaft
eingetragen werden soll, in einem anderen Mitgliedstaat nach dessen nationalen
Rechtsvorschriften dazu fiir ungeeignet erkldrt wurde. Die Bestimmung verpflichtet die
Mitgliedstaaten, solche Informationen auf Anfrage zu liefern. Die Mitgliedstaaten kdnnen die
Ernennung einer Person als Geschiftsfiihrer einer Gesellschaft oder Zweigniederlassung
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ablehnen, wenn diese zur fraglichen Zeit in einem anderen Mitgliedstaat fiir ungeeignet zu
dieser Tatigkeit erkléart ist.

Nach Artikel 13i haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass die Ubermittlung
notwendiger Informationen an das Register widhrend des gesamten Lebenszyklus einer
Gesellschaft dhnlich wie die Eintragung von Gesellschaften vollstindig online erledigt
werden kann.

Die Artikel 16 und 16a ersetzen Artikel 16 der Richtlinie (EU) 2017/1132. Der urspriingliche
Artikel 16 wurde in zwei Artikel aufgeteilt, um den Text zu vereinfachen.

Die Definition des Begriffs ,,in elektronischer Form* wird gestrichen, da die vorgeschlagenen
neuen Vorschriften fiir Online-Verfahren sie iiberfliissig machen.

Die Offenlegung von Angaben und Urkunden geschieht, indem diese in das
Unternehmensregister eingegeben und darin offentlich zugénglich gemacht werden. Dies
bedeutet, dass Dritte sich auf die Informationen im Register verlassen konnen, ohne dass
weitere Schritte notwendig sind, etwa die Verdffentlichung derselben Information im
nationalen Amtsblatt. Die Mitgliedstaaten konnen gleichwohl die Pflicht zur Veroffentlichung
von Informationen iiber eine Gesellschaft im nationalen Amtsblatt aufrechterhalten, in diesem
Fall sollte jedoch das Register die Informationen an das nationale Amtsblatt iibermitteln
(anstatt dass dies von der Gesellschaft erledigt wird). Mit dieser neuen Bestimmung soll der
Grundsatz der einmaligen Erfassung unterstiitzt werden, nach dem Unternehmen nicht
verpflichtet sein sollten, dieselben Informationen zweimal bei verschiedenen Behorden
einzureichen.

Der Artikel verpflichtet die Mitgliedstaaten auch, dafiir zu sorgen, dass alle Angaben und
Urkunden, die einer zustdndigen Behdrde im Rahmen der Eintragung einer Gesellschaft oder
Zweigniederlassung und im Rahmen von Einreichungen bereitgestellt werden, von den
Registern in maschinenlesbarem und durchsuchbarem Format oder als strukturierte Daten
gespeichert werden. Die Mitgliedstaaten verfligen iiber eine Frist von fiinf Jahren, um die
volle Einhaltung dieser Anforderung sicherzustellen. Wenn die Informationen {iber
Gesellschaften in strukturierten Formaten gehalten werden, erleichtert das die Suche nach
Daten und den Austausch mit anderen Systemen.

Artikel 16a enthidlt Bestimmungen iiber den Zugang zu Informationen iiber Gesellschaften
durch Dritte. Mit der Anderung wird die Verpflichtung der Mitgliedstaaten eingefiihrt, dafiir
zu sorgen, dass ein Antragsteller elektronische Ausziige aus den Registern erhalten kann, die
mithilfe von Vertrauensdiensten authentifiziert wurden.

Artikel 18 der Richtlinie (EU) 2017/1132 wird geédndert, um den Mitgliedstaaten die
Moglichkeit zu geben, iiber die Vernetzung von Registern elektronische Kopien von Angaben
und Urkunden tiber Rechtsformen von Gesellschaften, die nicht von Anhang Il der
kodifizierten Richtlinie erfassten werden, zugénglich zu machen.

Artikel 19 der Richtlinie (EU) 2017/1132 erhélt eine neue Fassung. Die neuen Bestimmungen
erweitern den Umfang der Daten, die die Mitgliedstaaten gebiihrenfrei zur Verfiigung stellen
missen. Die erweiterte Liste enthdlt nun unter anderem etwaige frithere Namen einer
Gesellschaft, ihre Website (falls vorhanden), ihre Rechtsstellung und den Gesellschaftszweck
(falls nach nationalem Recht im Register erfasst). Ziel dieser Bestimmung ist es, mehr Daten
tiber Gesellschaften gebiihrenfrei zuginglich zu machen und so die Transparenz und das
Vertrauen im Binnenmarkt zu erh6hen.

Artikel 22 der Richtlinie (EU) 2017/1132 wird geédndert, um die Entwicklung eines Systems
der Registervernetzung und die dazugehorige zentrale européische Plattform zu ermoglichen.
Hierzu wird in Artikel 22 Absatz 4 festgelegt, dass optionale Zugangspunkte nicht nur von
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den Mitgliedstaaten, sondern auch von der Kommission oder sonstigen Organen,
Einrichtungen oder Agenturen der Union eingerichtet werden diirfen, damit diese ihre
Aufgaben erfiillen oder die Bestimmungen des EU-Rechts einhalten konnen.

Artikel 24 der Richtlinie (EU) 2017/1132 wird dahingehend geéndert, dass die
Rechtsgrundlage fiir Durchfithrungsrechtsakte iiber die Vernetzung der Unternehmensregister
an die hier vorgeschlagenen Anderungen der Richtlinie angepasst wird. Die Kommission darf
auch Durchfiihrungsrechtsakte iiber technische Anforderungen an den Austausch bestimmter
Informationen im Rahmen der Richtlinie erlassen.

Mit Artikel 28a wird die Online-Eintragung von Zweigniederlassungen &dhnlich wie fiir
Gesellschaften eingefiihrt.

Mit Artikel 28b wird die Online-Einreichung fiir Zweigniederlassungen dhnlich wie fiir
Gesellschaften eingefiihrt.

Artikel 28¢ verpflichtet die Mitgliedstaaten, einander mithilfe des Systems der Vernetzung
von Unternehmensregistern iiber die SchlieBung von Zweigniederlassungen zu unterrichten,
die in einem anderen Mitgliedstaat eingetragen sind als die Gesellschatft.

Artikel 30a verpflichtet den Mitgliedstaat, in dem eine Gesellschaft eingetragen ist, die
Mitgliedstaaten, in denen eine Zweigniederlassung der Gesellschaft eingetragen ist, mithilfe
des Systems der Registervernetzung von Anderungen bestimmter Informationen iiber die
Gesellschaften, etwa des Namens oder der eingetragenen Anschrift, zu unterrichten. Diese
Bestimmung zielt auch darauf ab, den Grundsatz der einmaligen Erfassung in
grenziiberschreitenden Féllen umzusetzen.

Der Vorschlag umfasst auch einige notwendige technische Anpassungen der Richtlinie (EU)
2017/1132.

Der bestehende Artikel 43 wird gestrichen. Dieser (auf Artikel 17 der Richtlinie 89/666/EWG
zuriickgehende) Artikel der kodifizierten Richtlinie bezieht sich auf den gemil3 Artikel 52 der
Richtlinie 78/660/EWG des Rates eingerichteten Kontaktausschuss. Letztere Richtlinie wurde
durch die Richtlinie 2013/34/EU ersetzt.?’” Die neue Richtlinie 2013/34/EU enthilt keine
Rechtsgrundlage fiir den genannten Ausschuss, weshalb dieser nicht mehr existiert.

Der geédnderte Artikel 161 enthdlt den aktualisierten Verweis auf die geltenden Vorschriften
zum Datenschutz, ndmlich die Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natiirlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr (Datenschutz-
Grundverordnung), welche die Richtlinie 95/46/EG aufthebt.

Der geédnderte Artikel 162a bezieht sich auf die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte,
um die Liste der Rechtsformen von Gesellschaften in den Mitgliedstaaten auf dem neuesten
Stand zu halten (Anhénge I, I und IIA). Die Kommission wird einen delegierten Rechtsakt
zur Anderung dieser Anhinge erlassen, wenn sie entsprechende Informationen von
Mitgliedstaaten erhélt.

SchlieBlich wurden in den AnhdngenI und II die schwedischen Gesellschaftsformen
aktualisiert, um fiir groere terminologische Prézision zu sorgen.

Artikel 2 enthdlt Umsetzungsvorschriften.

2 Richtlinie 2013/34/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 {iber den
Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen
bestimmter Rechtsformen und zur Anderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europiischen Parlaments
und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (Text von
Bedeutung fiir den EWR).
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In Artikel 3 werden die Berichterstattung iiber die Richtlinie und ihre Uberpriifung nach
Beginn ihrer Anwendung beschrieben.

Anhang ITA wurde hinzugefiigt.
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2018/0113 (COD)
Vorschlag fiir eine
RICHTLINIE DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

zur Anderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 im Hinblick auf den Einsatz digitaler
Werkzeuge und Verfahren im Gesellschaftsrecht

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europédischen Union, insbesondere auf
Artikel 50 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstaben b, ¢, fund g,

auf Vorschlag der Europédischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,
nach Stellungnahme des Europdischen Wirtschafts- und Sozialausschusses',

nach Konsultierung des Europdischen Datenschutzbeauftragten,

gemil dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,

in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1) In der Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europiischen Parlaments und des Rates? sind
unter anderem die Regeln fiir die Offenlegung und Vernetzung von Zentral-, Handels-
und Gesellschaftsregistern der Mitgliedstaaten festgelegt.

(2)  Der Einsatz digitaler Werkzeuge und Verfahren, um durch Griindung einer
Gesellschaft oder die Einrichtung einer Zweigniederlassung der Gesellschaft in einem
anderen  Mitgliedstaat ~ wirtschaftliche  Aktivitdten einfacher, rascher und
kostengiinstiger einleiten zu konnen, ist eine der Voraussetzungen fiir das wirksame
Funktionieren eines wettbewerbsfahigen Binnenmarktes und die Sicherstellung der
Wettbewerbsfahigkeit der Unternehmen.

(3) Die Kommission unterstrich in ihren Mitteilungen ,,Strategie flir einen digitalen
Binnenmarkt fiir Europa“® und ,,EU-eGovernment-Aktionsplan 2016-2020:
Beschleunigung der Digitalisierung der &ffentlichen Verwaltung®*, welche Rolle die
offentlichen Verwaltungen bei der Unterstiitzung von Unternechmen spielen, indem
ihnen die Griindung, die Online-Geschiftstitigkeit und die grenziiberschreitende
Expansion erleichtert wird. Im EU-eGovernment-Aktionsplan wurde insbesondere die
Bedeutung des  Einsatzes  digitaler  Instrumente fiir die  Erfiillung
gesellschaftsrechtlicher Anforderungen anerkannt. Ferner sprachen sich die
Mitgliedstaaten in der Erkldrung von Tallinn zu elektronischen Behoérdendiensten

1 ABL C ..vom ..., S ....

2 Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europidischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 iiber
bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (ABIL L 169, vom 30.6.2017, S. 46).

3 COM(2015) 192 final vom 6. Mai 2015.

4 COM(2016) 179 final vom 19. April 2016.
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4)

)

(6)

(7

entschieden dafiir aus, die Bemiihungen um die Bereitstellung -effizienter,
nutzerorientierter elektronischer Verfahren in der EU aufzustocken.

Im Juni wurde die Vernetzung der Zentral-, Handels- und Gesellschaftsregister der
Mitgliedstaaten einsatzfihig, wodurch der grenziiberschreitende Zugang zu
Informationen iiber Gesellschaften in der Union erheblich erleichtert wird und die
Register der Mitgliedstaaten die Moglichkeit erhalten, im Zusammenhang mit
bestimmten grenziiberschreitenden Vorgdngen mit Auswirkungen auf Gesellschaften
elektronisch miteinander zu kommunizieren.

Um die Eintragung von Gesellschaften und ihren Zweigniederlassungen zu erleichtern
und um die Kosten und den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, die den Unternehmen
— insbesondere Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen gemaf3
der Definition in der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission® (im Folgenden
,KMU®) — durch das Eintragungsverfahren entstehen, sollten Verfahren eingerichtet
werden, mit denen sich die Eintragung vollstindig online erledigen ldsst. Die Kosten
und der Aufwand entstehen nicht nur durch die fiir die Griindung einer Gesellschaft
erhobenen Verwaltungsgebiihren, sondern auch durch sonstige Anforderungen, die das
Gesamtverfahren in die Linge ziehen, insbesondere wenn die physische Anwesenheit
des Antragstellers oder seines Vertreters vorgeschrieben ist. Zudem sollten
Informationen iiber die betreffenden Verfahren online gebiihrenfrei bereitgestellt
werden.

In der Verordnung (EU) Nr. [COM (2017) 256] iiber die Einrichtung eines zentralen
digitalen Zugangstors® sind allgemeine Regeln fiir die Online-Bereitstellung von
Informationen, Verfahren und Hilfsdiensten, die fiir das Funktionieren des
Binnenmarktes mafBgeblich sind, vorgesehen. Mit der vorliegenden Richtlinie werden
spezifische Vorschriften im Zusammenhang mit der Eintragung und dem Betrieb von
Kapitalgesellschaften, die nicht von der genannten Verordnung erfasst werden,
eingefiihrt. Insbesondere sollten die Mitgliedstaaten die Informationen zu Verfahren
gemal dieser Richtlinie auf den iiber das zentrale digitale Zugangstor zuginglichen
Websites bereitstellen und die Informationen sollten die Qualitdtsanforderungen von
Artikel X der [Verordnung iiber das zentrale digitale Zugangstor] erfiillen.

Wenn die Moglichkeit geschaffen wird, die Eintragung von Gesellschaften und
Zweigniederlassungen sowie die Einreichung von Urkunden und Angaben vollstindig
online zu erledigen, konnten die Unternehmen auch bei ihren Kontakten zu den
zustindigen Behorden der Mitgliedstaaten digitale Werkzeuge einsetzen. Zur Starkung
des Vertrauens sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass entsprechend der
Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europiischen Parlaments und des Rates’ eine
sichere  elektronische  Identifizierung und die  Inanspruchnahme  von
Vertrauensdiensten sowohl einheimischen als auch Nutzern aus anderen
Mitgliedstaaten moglich sind. Um die grenziiberschreitende elektronische
Identifizierung zu ermdglichen, sollten die Mitgliedstaaten zudem elektronische

Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6.Mai 2003 betreffend die Definition der
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABI. L 124 vom 20.5.2003, S. 36).
Verordnung [...] des Europdischen Parlaments und des Rates iiber die Einrichtung eines zentralen
digitalen Zugangstors zu Informationen, Verfahren, Hilfs- und Problemlosungsdiensten und zur
Anderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012.

Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europidischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 iiber
elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste fiir elektronische Transaktionen im Binnenmarkt
und zur Authebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABI. L 257 vom 28.8.2014, S. 73).
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®)

)

(10)

(an

(12)

Identifizierungssysteme einrichten, die zugelassene elektronische
Identifizierungsmittel vorsehen. Solche nationalen Systeme sollten als Grundlage fiir
die Anerkennung elektronischer Identifizierungsmittel aus anderen Mitgliedstaaten
dienen. Um ein hohes MaBB an Vertrauen in grenziibergreifenden Fillen
sicherzustellen, sollten nur elektronische Identifizierungsmittel anerkannt werden, die
Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 entsprechen. Die Mitgliedstaaten konnen
jedoch auch andere Identifizierungsmittel wie die gescannte Kopie eines Passes
anerkennen. In jedem Fall sollte diese Richtlinie die Mitgliedstaaten lediglich
verpflichten, die  Online-Eintragung  von  Gesellschaften = und  ihren
Zweigniederlassungen sowie Online-Einreichungen durch Unionsbiirger durch
Anerkennung ihrer elektronischen Identifizierungsmittel zu ermoglichen.

Um die Onlinefahren fiir Gesellschaften zu vereinfachen, sollten die Register der
Mitgliedstaaten  fiir ~ Online-Eintragungen oder  Online-Einreichungen  von
Informationen keine Gebiihren erheben, die die tatsdchlichen Verwaltungskosten fiir
die Erbringung der Dienstleistung iibersteigen. Ferner sollten die Mitgliedstaaten die
Griindung von Gesellschaften oder Zweigniederlassungen unterstiitzen, indem sie
aktuelle, klare, pragnante und nutzerfreundliche Informationen iiber die Verfahren und
Anforderungen fiir die Griindung und den Betrieb von Kapitalgesellschaften und ihren
Zweigstellen bereitstellen. In Bezug auf Gesellschaften mit beschriankter Haftung
sollten Antragstellern und Geschéftsfilhrern ausfiihrlichere Informationen zur
Verfiigung gestellt werden, da die Mitgliedstaaten fiir solche Gesellschaften auch die
Moglichkeit einer vollstindig online durchfiihrbaren Eintragung sicherstellen sollten.

Als erster Schritt in threm Lebenszyklus sollte eine Gesellschaft vollstandig online
gegriindet und eingetragen werden konnen. Bei Aktiengesellschaften sollten die
Mitgliedstaaten wegen der Komplexitdt der Griindung und Eintragung einer solchen
Gesellschaft und um die gesellschaftsrechtlichen Traditionen der Mitgliedstaaten zu
wahren, jedoch die Moglichkeit haben, von dieser Anforderung abzuweichen. In
jedem Fall sollten die Mitgliedstaaten genaue Eintragungsvorschriften festlegen. Es
sollte moglich sein, die Online-Eintragung durch die Vorlage von Dokumenten in
elektronischer Form vorzunehmen.

Um die rechtzeitige Eintragung einer Gesellschaft zu gewihrleisten, sollten die
Mitgliedstaaten die Online-Eintragung von Gesellschaften oder Zweigniederlassungen
nicht an die Bedingung des vorherigen Erhalts einer Lizenz oder Genehmigung
kniipfen, es sei denn, dies ist unverzichtbar flir die Kontrolle bestimmter Téatigkeiten.
Nach der Eintragung sollte das nationale Recht mafigeblich dafiir sein, in welchen
Féllen Gesellschaften bestimmte Tatigkeiten nicht ohne die vorherige Erlangung einer
Lizenz oder Genehmigung ausiiben diirfen.

Um Unternehmen, insbesondere Start-ups, bei der Griindung zu unterstiitzen, sollte es
moglich sein, eine Gesellschaft mit beschrinkter Haftung mithilfe von online
verfligbaren Mustern fiir die Errichtungsakte einzutragen. Solche Muster konnen einen
Satz vorab festgelegter Optionen entsprechend dem nationalen Recht enthalten. Die
Bewerber sollten zwischen der Verwendung dieser Muster oder der Eintragung einer
Gesellschaft mit maBgeschneiderten Errichtungsakten wéhlen konnen, und die
Mitgliedstaaten sollten die Mdglichkeit haben, auch fiir andere Gesellschaftsformen
Muster bereitzustellen.

Im Sinne der Achtung bestehender gesellschaftsrechtlicher Traditionen der
Mitgliedstaaten ist es wichtig, ihnen Flexibilitdt bei der Art und Weise zu lassen, wie
sie ein vollstdndig online funktionierendes System zur Eintragung von Gesellschaften
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(13)

(14)

(15)

(16)

und Zweigstellen gewihrleisten; dies gilt auch in Bezug auf die Rolle von Notaren
oder Rechtsanwilten in einem solchen Verfahren. Angelegenheiten, die die Online-
Eintragung von Gesellschaften und Zweigstellen betreffen, die nicht von dieser
Richtlinie erfasst werden, sollten dem nationalen Recht unterliegen.

Um gegen Betrug und die illegale Griindung oder Ubernahme von Gesellschaften
vorzugehen und um Garantien fiir die Verldsslichkeit und Vertrauenswiirdigkeit der in
den nationalen Registern enthaltenen Dokumente und Informationen bereitzustellen,
sollten die Bestimmungen {iber die Online-Eintragung von Gesellschaften und ihren
Zweigniederlassungen auch Kontrollen der Identitit sowie der Rechts-, Geschifts- und
Handlungsfdhigkeit der Personen, die eine Gesellschaft oder Zweigniederlassung
griilnden wollen, enthalten. Es sollte jedoch den Mitgliedstaten iiberlassen bleiben, die
Vorschriften iiber die Mittel und Methoden fiir diese Kontrollen zu entwickeln und
anzunehmen. Diese Vorschriften konnten unter anderem die Uberpriifung per
Videokonferenz oder mit sonstigen Onlinemitteln, die eine audiovisuelle
Echtzeitverbindung bieten, umfassen. Hierzu sollten die Mitgliedstaaten die
Moglichkeit haben, die Beteiligung von Notaren oder Rechtsanwélten im Rahmen des
Online-Eintragungsverfahrens vorzuschreiben, dies sollte jedoch nicht verhindern,
dass das Eintragungsverfahren vollstindig online durchgefiihrt werden kann.

Bei einem konkreten Betrugsverdacht sollte es den Mitgliedstaaten gestattet sein,
MafBnahmen nach nationalem Recht zu ergreifen, was — nicht systematisch, sondern
von Fall zu Fall — die physische Anwesenheit des Antragsstellers oder seines
Vertreters bei einer Behorde des Mitgliedstaates, in dem die Gesellschaft oder
Zweigniederlassung eingetragen werden soll, erfordern konnte. Fiir einen solchen
konkreten Betrugsverdacht sollten berechtigte Griinde bestehen, etwa Informationen
aus den Registern wirtschaftlicher Eigentiimer, aus Strafregistern oder Hinweise auf
Identitétsbetrug oder Steuerhinterziehung.

Um den Schutz aller Personen sicherzustellen, die mit Gesellschaften interagieren,
sollten die Mitgliedstaaten in der Lage sein, betriigerisches Verhalten zu verhindern,
indem sie in ihrem Hoheitsgebiet die Ernennung einer Person zum Geschiftsfiihrer
einer Gesellschaft oder einer Zweigstelle ablehnen, wenn die entsprechende Person in
einem anderen Mitgliedstaat fiir ungeeignet zu solchen Tétigkeiten erkldrt wurde.
Solche Auskunftsersuchen in Bezug auf vorherige Geschiftsfiihrertatigkeiten sollten
iiber das System der Registervernetzung mdoglich sein, die Mitgliedstaaten sollten
daher die notwendigen Vorkehrungen treffen, damit die nationalen Register solche
Informationen liefern konnen. Die Regelungen, nach denen Personen
geschiftsfiilhrende Tatigkeiten untersagt werden konnen, sowie die Vertraulichkeit der
Ubermittlung entsprechender Informationen sollten nationalem Recht unterliegen. Um
die Einhaltung der geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten
sicherzustellen, sollten die nationalen Register sémtliche Daten im Zusammenhang mit
der Erkldrung, dass eine Person als Geschiftsfiihrer ungeeignet ist, gemdll der
Verordnung (EU) 2016/679 des Europiischen Parlaments und des Rates®verarbeiten.

Sonstige Formalitidten ohne gesellschaftsrechtlichen Bezug, die eine Gesellschaft
erfiillen muss, um ihre Tétigkeit im Einklang mit dem EU-Recht und den nationalen

Verordnung (EU) 2016/679 des Europidischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum
Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABIl. L 119 vom
4.5.2016,S. 1).
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(19)

(20)

Rechtsvorschriften aufzunehmen, sollten von den mit der Online-Eintragung
verbundenen Verpflichtungen unberiihrt bleiben.

Im Hinblick auf die Online-Eintragung von Gesellschaften sollte es zwecks
Reduzierung der Kosten und des Aufwandes fiir die Unternehmen ebenfalls moglich
sein, wiahrend des gesamten Lebenszyklus der Gesellschaft Urkunden und Angaben
bei den nationalen Registern vollstindig online einzureichen. Zugleich sollte es den
Mitgliedstaaten freistehen, Gesellschaften die Einreichung von Schriftstiicken und
Angaben auf anderen Wegen, auch auf Papier, zu gestatten. Zudem sollten
Informationen zu Gesellschaften offengelegt werden, indem diese in den genannten
Registern offentlich zugédnglich gemacht werden, da diese nunmehr vernetzt sind und
den Nutzern eine verldssliche Quelle fiir umfassende Auskiinfte bieten. Um eine
Storung der bestehenden Verfahren zur Offenlegung zu vermeiden, sollte es den
Mitgliedstaaten freistehen, Informationen zu Gesellschaften auch ganz oder teilweise
im nationalen Amtsblatt zu verdffentlichen, wobei sichergestellt sein muss, dass die
Informationen vom Register elektronisch an das nationale Amtsblatt iibermittelt
werden.

Damit die von den Registern gespeicherten Informationen leichter aufgefunden und
mit anderen Systemen ausgetauscht werden konnen, sollten die Mitgliedstaaten dafiir
sorgen, dass nach und nach alle Schriftstiicke und Angaben, die einer zustéindigen
Behorde 1im Rahmen der Online-Eintragung einer  Gesellschaft oder
Zweigniederlassung oder der Online-Einreichung durch eine solche bereitgestellt
werden, von den Registern in maschinenlesbarem und durchsuchbarem Format oder
als strukturierte Daten gespeichert werden. Da dies Anderungen an den vorhandenen
Informationssystemen der Mitgliedstaaten notwendig macht, sollte fiir diese
Anforderung eine lingere Ubergangszeit gelten.

Um die Kosten und den Verwaltungsaufwand fiir die Unternehmen zu senken, sollten
die Mitgliedstaaten im Bereich des Gesellschaftsrechts den Grundsatz der einmaligen
Erfassung anwenden. Die Anwendung des Grundsatzes der einmaligen Erfassung
bringt mit sich, dass von den Gesellschaften nicht verlangt wird, den Behorden ein und
dieselbe Information mehrmals vorzulegen. Beispielsweise sollten Gesellschaften
nicht verpflichtet sein, dieselbe Information sowohl an das nationale Register als auch
an das nationale Amtsblatt zu libermitteln. Stattdessen sollte das Register die bereits
eingereichte Information direkt an das nationale Amtsblatt weiterleiten. Ebenso sollte
es einer Gesellschaft, die in einem Mitgliedstaat eingetragen ist und eine
Zweigniederlassung in einem anderen eintragen mochte, moglich sein, hierfiir auf die
Angaben oder Urkunden zuriickzugreifen, die sie zuvor dem Register vorgelegt hat.
Des Weiteren sollte es einer Gesellschaft, die in einem Mitgliedstaat eingetragen ist,
jedoch eine Zweigniederlassung in einem anderen unterhélt, moglich sein, bestimmte
Anderungen von sie betreffenden Angaben nur bei dem Register einzureichen, in dem
sie eingetragen ist, ohne dieselben Angaben auch bei dem Register einreichen zu
miissen, in dem die Zweigniederlassung eingetragen ist. Stattdessen sollten
Informationen wie die Anderung des Namens oder des satzungsgemiBen Sitzes der
Gesellschaft elektronisch mithilfe des Systems der Registervernetzung zwischen den
Registern, in denen die Gesellschaft bzw. die Zweigniederlassung eingetragen ist,
ausgetauscht werden.

Um die Kohidrenz und Aktualitit der in der Union verfiigbaren Informationen iiber
Gesellschaften zu gewdhrleisten und die Transparenz weiter zu erhdhen, sollte es
moglich sein, mithilfe der Vernetzung der Register Informationen iiber Gesellschaften
aller Rechtsformen auszutauschen, die gemél nationalem Recht in den Registern der
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(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

Mitgliedstaaten eingetragen sind. Die Mitgliedstaaten sollten die Mdglichkeit haben,
elektronische Kopien der Urkunden und Angaben zu Gesellschaften mit sonstigen
Rechtsformen zu erstellen, die iiber das System ebenfalls zur Verfligung stehen.

Im Interesse der Transparenz und zur Forderung des Vertrauens bei
Unternehmenstransaktionen einschlieflich grenziiberschreitender Transaktionen im
Binnenmarkt ist es wichtig, dass Investoren, Interessentrager, Geschéftspartner und
Behdorden einen einfachen Zugang zu Informationen tiber Gesellschaften haben. Damit
diese Informationen besser zugédnglich sind, sollten mehr Informationen kostenlos in
allen Mitgliedstaaten verfiigbar sein. Solche Informationen konnten gegebenenfalls die
Website oder die Rechtsstellung der Gesellschaft und ihrer Zweigniederlassungen in
anderen Mitgliedstaaten betreffen, wenn diese in den nationalen Registern erfasst sind.
Sie sollten auch Informationen {iiber die Personen, die zur Vertretung der
Gesellschaften befugt sind, und tiber die Zahl der Beschiftigten umfassen, soweit
diese zur Verfiigung stehen.

Die Mitgliedstaaten haben die Moglichkeit, optionale Zugangspunkte zum System der
Registervernetzung einzurichten. Derzeit ist es indessen der Kommission nicht
moglich, sonstige Interessentriger mit dem System der Registervernetzung zu
verbinden. Damit die Vernetzung der Register anderen Interessentrdgern zugutekommt
und sichergestellt ist, dass ihre Systeme exakte, aktuelle und verléssliche
Informationen {iber Gesellschaften enthalten, sollte die Kommission erméchtigt
werden, zusitzliche Zugangspunkte einzurichten. Diese Zugangspunkte sollten nur fiir
Systeme zur Verfiigung stehen, die von der Kommission oder sonstigen Organen,
Einrichtungen oder Agenturen der Union entwickelt und betrieben werden, damit diese
thre Verwaltungsaufgaben erfiillen oder die Bestimmungen des EU-Rechts einhalten.

Damit im Binnenmarkt etablierte Gesellschaften ihre Geschéftstitigkeit leichter
grenziiberschreitend erweitern konnen, sollte es ihnen mdglich sein, online
Zweigniederlassungen in anderen Mitgliedstaaten zu erdffnen und einzutragen. Daher
sollten die Mitgliedstaaten die Online-Eintragung und die Online-Einreichung von
Urkunden und Angaben fiir Zweigniederlassungen ebenso ermoglichen wie fiir
Gesellschaften.

Bei der Eintragung einer Zweigniederlassung einer Gesellschaft, die in einem anderen
Mitgliedstaat eingetragen ist, sollten die Mitgliedstaaten gewisse Informationen tiiber
die Gesellschaft mithilfe der Vernetzung der Register nachpriifen kénnen, wenn eine
Zweigniederlassung im betreffenden Mitgliedstaat eingetragen ist. Uberdies sollte im
Fall der Authebung einer Zweigniederlassung das Register des betreffenden
Mitgliedstaats den Mitgliedstaat, in dem die Gesellschaft eingetragen ist, iiber das
System der Registervernetzung von der Authebung unterrichten, und beide Register
sollten die Information speichern.

Um die Kohdrenz mit dem Unions- und dem nationalen Recht zu gewihrleisten, ist es
notwendig, die Bestimmung iiber den Kontaktausschuss, der nicht mehr existiert, zu
streichen und die in den Anhdngenl und II der Richtlinie (EU) 2017/1132
aufgefiihrten Rechtsformen von Gesellschaften zu aktualisieren.

Um kiinftige Anderungen der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten und der Union,
die die Rechtsformen von Gesellschaften betreffen, beriicksichtigen zu konnen, sollte
der Kommission die Befugnis libertragen werden, nach Artikel 290 des Vertrags tiber
die Arbeitsweise der Europdischen Union Rechtsakte zur Aktualisierung der Liste der
Rechtsformen von Gesellschaften in den Anhdngen I, IT und ITIA der Richtlinie (EU)
2017/1132 zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im
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(28)

(29)

(30)

€1y

(32)

Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von
Sachverstdndigen, durchfiihrt, und dass diese Konsultationen mit den Grundsédtzen in
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 iiber
bessere Rechtsetzung’ niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte
Beteiligung an der Ausarbeitung delegierter Rechtsakte zu gewihrleisten, erhalten das
Europédische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die
Sachverstindigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverstindigen haben systematisch
Zugang zu den Sitzungen der Sachverstindigengruppen der Kommission, die mit der
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind.

Rechts- und Verwaltungsvorschriften des nationalen Rechts einschlielich der Pflicht
zur zusitzlichen Registrierung von Gesellschaften im Zusammenhang mit
Steuervorschriften der Mitgliedstaaten oder ihrer territorialen und administrativen
Untergliederungen werden durch die Bestimmungen dieser Richtlinie nicht bertihrt.

Die Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europidischen Parlaments und
des Rates'® gegen das Risiko von Geldwische und Terrorismusfinanzierung,
insbesondere die Verpflichtungen im Zusammenhang mit der risikoorientierten
Durchfiihrung der MaBBnahmen im Rahmen der Sorgfaltspflichten gegeniiber Kunden
sowie im Zusammenhang mit der Bestimmung und Erfassung des wirtschaftlichen
Eigentiimers einer neu geschaffenen juristischen Person im Mitgliedstaat, in dem diese
die Rechtsfdhigkeit erlangt, werden von dieser Richtlinie nicht beriihrt.

Bei der Anwendung dieser Richtlinie sollten die Rechtsvorschriften der Union zum
Datenschutz eingehalten sowie der Schutz des Privatlebens und personenbezogener
Daten gemil Artikel 7 und 8 der Charta der Grundrechte der Europédischen Union
gewahrt werden. Jede Verarbeitung der personenbezogenen Daten natiirlicher
Personen nach dieser Richtlinie muss gemil3 der Verordnung (EU) 2016/679 erfolgen.

Der Europidische Datenschutzbeauftragte wurde gemiBl Artikel 28 Absatz2 der
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europiischen Parlaments und des Rates'! gehort
und hat am ... 2018 eine Stellungnahme abgegeben.

Da das Ziel dieser Richtlinie, ndmlich die Bereitstellung von mehr digitalen Losungen
fir Unternechmen im Binnenmarkt, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend
verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen seines Umfangs und seiner
Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang
mit dem in Artikel 5 des Vertrags iiber die Europdische Union verankerten
Subsidiarititsprinzip tatig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten
Grundsatz der VerhiltnismiBigkeit geht diese Richtlinie nicht iiber das filir die
Erreichung dieser Ziele erforderliche Maf} hinaus.

GemidBl der Gemeinsamen Politischen Erklarung vom 28. September 2011 der
Mitgliedstaaten und der Kommission zu erlduternden Dokumenten'? haben sich die

ABI. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.

Richtlinie (EU) 2015/849 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 20.Mai 2015 zur
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwédsche und der
Terrorismusfinanzierung, zur Anderung der Verordnung (EU) Nr.648/2012 des Europiischen
Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europidischen Parlaments
und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABI. L 141 vom 5.6.2015, S. 73).
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000
zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und
Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (ABL L 8 vom 12.1.2001, S. 1).

ABL. C 369 vom 17.12.2011, S. 14.
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Mitgliedstaaten verpflichtet, in begriindeten Fillen zusétzlich zur Mitteilung ihrer
Umsetzungsmafnahmen ein oder mehrere Dokumente zu iibermitteln, in denen der
Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden
Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erldutert wird. In Bezug auf diese Richtlinie
hilt der Gesetzgeber die Ubermittlung derartiger Dokumente fiir gerechtfertigt.

Die Kommission sollte eine Evaluierung dieser Richtlinie durchfiihren. Gemaif3
Nummer 22 der Interinstitutionellen Vereinbarung zwischen dem Européischen
Parlament, dem Rat der Europédischen Union und der Europédischen Kommission vom
13. April 2016 iiber bessere Rechtsetzung!® sollte diese Evaluierung auf den fiinf
Kriterien der Effizienz, der Effektivitit, der Relevanz, der Kohédrenz und des EU-
Mehrwerts beruhen und die Grundlage fiir die Abschédtzung der Folgen moglicher
weiterer Mallnahmen bilden.

Es sollten Informationen eingeholt werden, um die Leistungsfdhigkeit der
Rechtsvorschriften im Hinblick auf die verfolgten Ziele zu bewerten und um eine
Grundlage fiir eine Bewertung der Rechtsvorschriften gemi3 Nummer 22 der
Interinstitutionellen Vereinbarung zwischen dem Europédischen Parlament, dem Rat
der Europiischen Union und der Europdischen Kommission vom 13. April 2016 iiber
bessere Rechtsetzung zu schaffen.

Die Richtlinie (EU) 2017/1132 sollte daher entsprechend gedndert werden —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

) Artikel 1
Anderungen der Richtlinie (EU) 2017/1132

Die Richtlinie (EU) 2017/1132 wird wie folgt gedandert:

(1

2

3)

In Artikel 1 wird nach dem zweiten Gedankenstrich folgender Gedankenstrich
eingefiigt:

»—  Regelungen zur Online-Eintragung und -Einreichung durch Gesellschaften und
ihre Zweigniederlassungen;*

In Titel I erhilt die Uberschrift des Kapitels III folgende Fassung:

»Online-Eintragung und -Einreichung, Offenlegung und
Register*

Artikel 13 erhilt folgende Fassung:

,, Artikel 13
Anwendungsbereich

Die in diesem Abschnitt vorgeschriebenen Maflnahmen der Koordinierung gelten fiir die
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten fiir die in Anhang II genannten
Rechtsformen von Gesellschaften und, sofern angegeben, fiir die in den Anhéngen I und IIA
genannten Rechtsformen von Gesellschaften.*

“

Die folgenden Artikel 13a bis 13e werden eingefiigt:

13

ABIL. L 123 vom 12.5. 2016, S. 1.
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,Artikel 13a
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck

(1) ,elektronisches Identifizierungsmittel* ein Identifizierungsmittel nach Artikel 3
Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europidischen Parlaments
und des Rates(*);

(2) ,elektronisches Identifizierungssystem* ein Identifizierungssystem nach
Artikel 3 Nummer 4 der Verordnung (EU) Nr.910/2014 des Europdischen
Parlaments und des Rates;

(3) ,.Eintragung® die Bildung einer Gesellschaft als juristische Person;

(4) ,Muster” eine Vorlage fiir die Griindungsurkunde einer Gesellschaft, die von
den Mitgliedstaaten nach den nationalen Rechtsvorschriften erstellt wird und
fiir die Online-Eintragung einer Gesellschaft verwendet wird;

(5) ,europdische einheitliche Kennung fiir Unternehmen und
Zweigniederlassungen® oder ,,EUID* (European Unique Identifier) die in
Nummer 8 des Anhangs der Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 2015/884 der
Kommission(**) genannte einheitliche Kennung fiir die Kommunikation
zwischen Registern.

Artikel 13b
Anerkennung von Identifizierungsmitteln fiir die Zwecke von Onlineverfahren

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass folgende elektronische Identifizierungsmittel
zur Identifizierung von Biirgerinnen und Biirgern der Union fiir die Zwecke der
Online-Eintragung und der Online-Einreichung verwendet werden konnen:

(a) ein elektronisches Identifizierungsmittel, das im Rahmen eines durch den
jeweiligen Mitgliedstaat genehmigten elektronischen Identifizierungssystems
ausgestellt wurde;

(b) ein elektronisches Identifizierungsmittel, das von einem anderen Mitgliedstaat
ausgestellt wurde und fiir die Zwecke der grenziiberschreitenden
Authentifizierung nach Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 anerkannt
wird.

2. Die Mitgliedstaaten konnen auch andere als die in Absatz1 genannten
Identifizierungsmittel anerkennen.

3. Erkennt ein Mitgliedstaat Identifizierungsmittel nach Absatz 2 fiir die Zwecke der
Abwicklung der Online-Eintragung und der Online-Einreichung an, so erkennt dieser
Mitgliedstaat auch  von  einem  anderen  Mitgliedstaat  ausgestellte
Identifizierungsmittel derselben Art an.

4. Unbeschadet der Absdtze 1 bis 3 konnen die Mitgliedstaaten Maflnahmen ergreifen,
die die physische Anwesenheit zum Zwecke der Uberpriifung der Identitit von
Personen vor einer Behorde erfordern, die fiir die Abwicklung von Online-
Eintragungen oder Online-Einreichungen zustindig ist, sofern aus berechtigten
Griinden ein konkreter Betrugsverdacht besteht.
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Artikel 13c
Gebiihren fiir die Online-Eintragung und die Online-Einreichung

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass die fiir die in diesem Kapitel genannten
Verfahren geltenden Gebiihrenregelungen transparent sind und diskriminierungsfrei
angewandt werden.

2. Alle von den in Artikel 16 genannten Registern erhobenen Gebiihren fiir die Online-
Eintragung von oder die Online-Einreichung durch Gesellschaften oder
Zweigniederlassungen diirfen die Verwaltungskosten fiir die Erbringung der
Dienstleistung nicht iiberschreiten.

Artikel 13d
Zahlungen

Ist fir die Abwicklung eines in diesem Kapitel geregelten Verfahrens eine Zahlung
erforderlich, so sorgen die Mitgliedstaaten dafiir, dass die Zahlung {iber einen Zahlungsdienst
abgewickelt werden kann, der fiir grenziiberschreitende Zahlungen weithin verfiigbar ist.

Artikel 13e
Informationsanforderungen

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass folgende Informationen online zugénglich
gemacht werden:

(a) Anforderungen beziiglich der Eintragung und des Betriebs von Gesellschaften
und ihren Zweigniederlassungen, einschlieBlich Online-Eintragung und
Online-Einreichung nach den nationalen Rechtsvorschriften;

(b)  Anforderungen fiir die Verwendung von Mustern, einschlieflich Informationen
iber nationale Rechtsvorschriften iiber die Verwendung und die Inhalte solcher
Muster;

(c) Anforderungen fiir die Authentifizierung von Urkunden und Angaben, die im
Rahmen des Online-Eintragungsverfahrens zu iibermitteln sind,

(d) Regelungen fiir die Identifizierungsmittel, die im Rahmen der Online-
Eintragung und -Einreichung erforderlich sind.

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass die folgenden Mindestangaben zu den in
Anhang ITA aufgefiihrten Rechtsformen von Gesellschaften zuginglich gemacht
werden:

(a) alle Formalitdten in Bezug auf die Online-Eintragung einer Gesellschaft oder
Zweigniederlassung und auf Online-Einreichungen durch Gesellschaften oder
Zweigniederlassungen, einschlieBlich der Verfahren und Fristen, sowie
Einzelheiten zu allen erforderlichen Schriftstiicken und Angaben und
anfallenden Gebiihren;

(b) alle Anforderungen in Bezug auf die Vorlage von Schriftstiicken in anderen
Sprachen, einschlieBlich der Ubersetzung oder Beglaubigung solcher
Schriftstiicke;

(c) die in Artikel 13b genannten Identifizierungsmittel, die von dem Mitgliedstaat
gefordert werden;

28

DE



DE

)

(d) die Befugnisse und Zustindigkeiten des Verwaltungsorgans, des
Leitungsorgans und des Aufsichtsorgans der Gesellschaft oder der
Zweigniederlassung, einschlieBlich der Vertretung einer Gesellschaft oder
einer Zweigniederlassung gegentiber Dritten;

(e) die Anforderungen fiir die Mitgliedschaft im Verwaltungs-, Leitungs- und
Aufsichtsorgan der Gesellschaft oder der Zweigniederlassung;

(f) Einzelheiten zum Entscheidungsfindungsprozess des Verwaltungs-, Leitungs-
und Aufsichtsorgans der Gesellschaft oder der Zweigniederlassung;

(g) Einzelheiten zu den Rechten und Pflichten der Aktionére;

(h) Einzelheiten beziiglich der Zahlung von Dividenden und anderer Arten der
Ausschiittung;

(i) gegebenenfalls Angaben zu gesetzlichen Riicklagen;

(j) Bedingungen, die sich auf die Giiltigkeit von vor der Griindung geschlossenen
Vertridgen beziehen;

(k) alle Anforderungen in Bezug auf den Betrieb einer Zweigniederlassung durch
eine Gesellschaft und die Tatigkeiten einer Zweigniederlassung sowie alle
Anforderungen fiir die Errichtung oder Aufhebung einer Zweigniederlassung;

(I) alle Anforderungen fiir eine Anderung der in den Artikeln 14 und 30
bezeichneten Urkunden und Angaben.

Die Mitgliedstaaten libermitteln die in den Absédtzen 1 und 2 genannten Angaben
iiber die liber das zentrale digitale Zugangstor (eingerichtet mit der Verordnung (EU)
[COM(2017) 256] (***)) verfiigbaren Websites. Die Angaben miissen den
Qualitdtsanforderungen nach Artikel X der genannten Verordnung entsprechen.
Diese Angaben miissen in mindestens einer Amtssprache der Union zur Verfiigung
gestellt werden, die von einer moglichst groBen Zahl grenziiberschreitender Nutzer
weitgehend verstanden wird, und der Zugang muss unentgeltlich sein.

(*) Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
23.Juli 2014 diber elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste fiir

elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie
1999/93/EG (ABI. L 257 vom 28.8.2014, S. 73).

(**) Durchfiihrungsverordnung (EU) 2015/884 der Kommission vom 8. Juni 2015
zur Festlegung technischer Spezifikationen und Verfahren fiir das System der

Registervernetzung geméf Richtlinie 2009/101/EG des Europdischen Parlaments und
des Rates (ABI. L 144 vom 10.6.2015, S. 1).

(***) Verordnung [...] des Europidischen Parlaments und des Rates {iber die
Einrichtung eines zentralen digitalen Zugangstors zu Informationen, Verfahren,
Hilfs- und Problemlosungsdiensten und zur Anderung der Verordnung (EU)
Nr. 1024/2012 (ABL. L [...]vom[...], S. [...]).”

In Titel I Kapitel III wird folgender Abschnitt 1a eingefiigt:
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»ABSCHNITT 1A

ONLINE-EINTRAGUNG, ONLINE-EINREICHUNG UND OFFENLEGUNG

Artikel 13f
Online-Eintragung von Gesellschaften

Die Mitgliedstaaten gewéhrleisten im Einklang mit den Bestimmungen des
Artikels 13b Absatz 4, dass die Eintragung von Gesellschaften vollstindig online
durchgefiihrt werden kann, ohne dass die Antragsteller oder ihre Vertreter personlich
vor einer zustindigen Behorde oder einer sonstigen mit der Bearbeitung der Antrige
auf Eintragung betrauten Person oder Stelle erscheinen miissen. Die Mitgliedstaaten
konnen sich jedoch dafiir entscheiden, fiir die in Anhang I genannten Rechtsformen
von Gesellschaften keine vollstindigen Online-Eintragungsverfahren anzubieten.

Die Mitgliedstaaten legen detaillierte Regelungen fiir die Online-Eintragung von
Gesellschaften fest, einschlielich der Regelungen fiir die Verwendung von Mustern
nach Artikel 13g und die fiir die Eintragung einer Gesellschaft erforderlichen
Urkunden und Angaben. Im Rahmen dieser Regelungen sorgen die Mitgliedstaaten
dafiir, dass die Online-Eintragung durch die Ubermittlung von Angaben oder
Urkunden in elektronischer Form, einschlieBlich elektronischer Kopien der in
Artikel 16a Absatz 4 genannten Schriftstiicke und Angaben, abgewickelt werden
kann.

Die in Absatz 2 genannten Regelungen umfassen mindestens Folgendes:

(a) die Verfahren zur Gewihrleistung der Rechts- und Geschéftsfahigkeit des
Antragsstellers und seiner Befugnis zur Vertretung der Gesellschaft;

(b) die Mittel zur Uberpriifung der Identitit der Personen, die die Gesellschaft
eintragen, oder ihrer Vertreter;

(c) die Verpflichtung des Antragstellers, in der Verordnung (EU) Nr. 910/2014
genannte Vertrauensdienste zu nutzen.

Die in Absatz 2 genannten Regelungen konnen zudem Folgendes umfassen:

(a) die  Verfahren zur  Gewihrleistung der  RechtmiBigkeit  des
Gesellschaftszwecks;

(b) die Verfahren zur Gewdhrleistung der RechtmiBigkeit des Namens der
Gesellschaft;

(c) die Verfahren zur Gewdhrleistung der RechtmiBigkeit der Errichtungsakte,
einschlieBlich der Uberpriifung der ordnungsgemiBen Verwendung von
Mustern;

(d) die Verfahren zur Uberpriifung der Ernennung von Geschiftsfiihrern, wobei zu
beriicksichtigen ist, wenn Personen von den zustdndigen Behorden anderer
Mitgliedstaaten als Geschiftsfiihrer fiir ungeeignet erklért wurden;

(e) die Verfahren fiir die Einfiihrung der Rolle eines Notars oder jeder anderen
vom Mitgliedstaat mit der Einreichung eines Antrags auf FEintragung
beauftragten Person oder Stelle;
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(f) die Umstinde, unter denen eine Online-Eintragung ausgeschlossen werden
kann, wenn die Zahlung des Gesellschaftskapitals einer Gesellschaft in
Sachleistungen zu erbringen ist.

Die Mitgliedstaaten kniipfen die Online-Eintragung von Gesellschaften nicht an die
Bedingung des Erhalts einer Lizenz oder Genehmigung vor der Eintragung der
Gesellschaft, sofern dies nicht fiir die in nationalen Rechtsvorschriften festgelegte
Kontrolle bestimmter Tatigkeiten unverzichtbar ist.

Sofern  die  Zahlung von  Gesellschaftskapital —als  Bestandteil des
Eintragungsverfahrens flir Gesellschaften erforderlich ist, sorgen die Mitgliedstaaten
dafiir, dass diese Zahlung nach Artikel 13d online auf ein Konto einer in der Union
tatigen Bank getétigt werden kann. Des Weiteren sorgen die Mitgliedstaaten dafiir,
dass auch der Nachweis solcher Zahlungen online zur Verfiigung gestellt werden
kann.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass die Online-Eintragung innerhalb eines
Zeitraums von flinf Arbeitstagen nach dem letzten der folgenden Ereignisse
abgewickelt wird:

(@) dem Erhalt aller erforderlichen Schriftstiicke und Angaben durch eine
zustindige Behorde oder gegebenenfalls durch eine nach den nationalen
Rechtsvorschriften mit der Einreichung des Antrags auf Eintragung einer
Gesellschaft beauftragte Person oder Stelle;

(b) der Zahlung einer Eintragungsgebiihr, der Barzahlung fiir Gesellschaftskapital
oder, wenn die Zahlung des Gesellschaftskapitals in Sachleistungen zu
erbringen ist, je nach nationalen Rechtsvorschriften.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass der Antragsteller unverziiglich iiber die
Griinde fiir Verzogerungen unterrichtet wird, wenn es in hinreichend begriindeten
Ausnahmefillen nicht moglich sein sollte, diese Frist einzuhalten.

Artikel 13g
Muster fiir die Eintragung von Gesellschaften

Die Mitgliedstaaten stellen auf Eintragungsportalen oder -websites im Rahmen des
zentralen digitalen Zugangstors fiir die in Anhang IIA genannten Rechtsformen von
Gesellschaften Muster zur Verfligung. Die Mitgliedstaaten konnen auch fiir in
Anhang II genannte Rechtsformen von Gesellschaften, die nicht in Anhang IIA
aufgefiihrt sind, Muster bereitstellen.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass die in Absatz 1 genannten Muster von
Antragstellern im Rahmen des Online-Eintragungsverfahrens nach Artikel 13f
verwendet werden konnen. Nutzt der Antragsteller diese Muster nach den in
Artikel 13f Absatz 4 Buchstabe ¢ genannten Bestimmungen, gilt gegebenenfalls die
Anforderung an die 6ffentliche Beurkundung des Errichtungsaktes der Gesellschaft
nach Artikel 10 als erfiillt.

Die Mitgliedstaaten miissen die Muster in mindestens einer Amtssprache der Union
zur Verfiigung stellen, die von einer moglichst groen Zahl grenziiberschreitender
Nutzer weitgehend verstanden wird.

Der Inhalt der Muster fillt unter das Recht der Mitgliedstaaten.
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(6)

Artikel 13h
Als Geschiiftsfiihrer fiir ungeeignet erkliirte Personen

Wenn die Mitgliedstaaten Vorschriften dafiir erlassen, Personen nach Artikel 13f
Absatz 4 Buchstabe d als Geschiftsfithrer fiir ungeeignet zu erkldren, kann das
Register, in das die Gesellschaft eingetragen werden soll, liber das in Artikel 22
genannte System der Registervernetzung Informationen aus Registern in anderen
Mitgliedstaaten dariiber einholen, ob die Person, die zum Geschéftsfiihrer der
Gesellschaft ernannt werden soll, in diesen anderen Mitgliedstaaten als
Geschiftsfiihrer fiir ungeeignet erkliart wurde. Fiir die Zwecke dieses Artikels gelten
alle in Artikel 14 Buchstabe d aufgefiihrten Personen als Geschéftsfiihrer.

Die Mitgliedstaaten nehmen die erforderlichen Anpassungen vor, um zu
gewihrleisten, dass ihre Register iiber das in Artikel 22 genannte System die in
Absatz 1 genannten Angaben sowie Angaben zur Geltungsdauer der Erklarung, dass
eine Person als Geschiftsfiihrer ungeeignet ist, libermitteln kdnnen. Diese Angaben
werden zum Zweck der Eintragung tlbermittelt und die Mitgliedstaaten konnen
zusitzlich die Griinde, aus denen eine Person fiir ungeeignet erkldrt wurde,
iibermitteln.

Die Mitgliedstaaten konnen die Ernennung einer Person als Geschiftsfiihrer einer
Gesellschaft ablehnen, wenn diese zur fraglichen Zeit in einem anderen Mitgliedstaat
fiir ungeeignet fiir diese Téatigkeit erklart ist.

Die Absitze 1, 2 und 3 gelten entsprechend, wenn eine Gesellschaft Angaben tiber
die Ernennung eines neuen Geschiftsfiihrers bei dem in Artikel 16 genannten
Register einreicht.

Artikel 13i
Online-Einreichung durch Gesellschaften

Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass Gesellschaften die in Artikel 14 bezeichneten
Urkunden und Angaben sowie Anderungen an denselben innerhalb der in den
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem die Gesellschaft eingetragen werden
soll, festgelegten Fristen online beim Register einreichen konnen. Die
Mitgliedstaaten gewéhrleisten im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 13b
Absatz 4, dass diese Einreichung vollstindig online erfolgen kann, ohne dass der
Antragsteller oder sein Vertreter personlich vor einer zustdndigen Behorde oder einer
sonstigen mit der Bearbeitung der Online-Einreichung betrauten Person oder Stelle
erscheinen muss.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass die Herkunft und die Unversehrtheit der
online eingereichten Urkunden elektronisch iiberpriift werden konnen.

Die Mitgliedstaaten koénnen verlangen, dass bestimmte oder alle Gesellschaften
bestimmte oder sdmtliche der in Absatz 1 genannten Urkunden und Angaben online
einreichen.*

Artikel 16 erhilt folgende Fassung:

32

DE



DE

Artikel 16
Offenlegung im Register

In jedem Mitgliedstaat wird bei einem Zentral-, Handels- oder Gesellschaftsregister
(im Folgenden ,,Register) fiir jede der dort eingetragenen Gesellschaften eine Akte
angelegt.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass Gesellschaften eine einheitliche Kennung
haben, durch die sie eindeutig bei der Kommunikation zwischen Registern iiber das
System der Vernetzung von Registern, das gemaf3 Artikel 22 eingerichtet wurde (im
Folgenden ,,System der Registervernetzung®), ermittelt werden konnen. Diese
einheitliche Kennung besteht zumindest aus Elementen, die es ermdglichen, den
Mitgliedstaat des Registers, das inldndische Herkunftsregister und die Nummer der
Gesellschaft in diesem Register zu ermitteln, sowie gegebenenfalls aus Kennzeichen,
um Fehler bei der Identifizierung zu vermeiden.

Alle Urkunden und Angaben, die nach Artikel 14 der Offenlegung unterliegen,
werden in der in Absatz 1 genannten Akte hinterlegt oder direkt in das Register
eingetragen und der Gegenstand der Eintragungen in das Register wird in der Akte
vermerkt.

Alle in Artikel 14 bezeichneten Urkunden und Angaben werden, unabhingig davon,
in welcher Form sie eingereicht werden, in der Akte im Register aufbewahrt oder
direkt in elektronischer Form darin eingetragen. Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir,
dass alle betreffenden Urkunden und Angaben, die auf Papier eingereicht werden,
durch das Register in elektronische Form gebracht werden.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass die in Artikel 14 bezeichneten Urkunden und
Angaben, die vor dem 31. Dezember 2006 in Papierform eingereicht wurden, vom
Register bei Erhalt eines Antrags auf Offenlegung in elektronischer Form in
elektronische Form gebracht werden.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass die Offenlegung der in Artikel 14
bezeichneten Urkunden und Angaben dadurch erfolgt, dass sie im Register 6ffentlich
zuginglich gemacht werden. Zudem konnen die Mitgliedstaaten verlangen, dass
einige oder alle Urkunden und Angaben in einem dafiir bestimmten Amitsblatt
verdffentlicht werden. In solchen Fillen sorgt das Register dafiir, dass die Urkunden
und Angaben vom Register in elektronischer Form an das betreffende Amtsblatt
libermittelt werden.

Die Urkunden und Angaben koénnen Dritten von der Gesellschaft erst nach der
Offenlegung gemall Absatz 3 entgegengehalten werden, es sei denn, die Gesellschaft
weist nach, dass die Urkunden oder Angaben den Dritten bekannt waren.

Bei Vorgéngen, die sich vor dem sechzehnten Tag nach der Offenlegung ereignen,
konnen die Urkunden und Angaben Dritten jedoch nicht entgegengehalten werden,
die nachweisen, dass es ihnen unmoglich war, die Urkunden oder Angaben zu
kennen.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass alle Urkunden und Angaben, die einer
zustdndigen Behorde im Rahmen der Online-Eintragung einer Gesellschaft oder
Zweigniederlassung oder der Online-Einreichung durch eine solche bereitgestellt
werden, von den Registern in maschinenles- und durchsuchbarem Format oder als
strukturierte Daten gespeichert werden.*
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Folgender Artikel 16a wird eingefligt:

L Artikel 16a
Zugang zu offengelegten Angaben

Die Mitgliedstaaten gewihrleisten, dass vollstindige oder auszugsweise Kopien aller
in Artikel 14 genannten Urkunden und Angaben auf Antrag vom Register erhéltlich
sind und dass diese Antridge beim Register entweder auf Papier oder in elektronischer
Form eingereicht werden konnen.

Die Mitgliedstaaten konnen jedoch beschlieBen, dass alle oder bestimmte Kategorien
oder Teile der spidtestens bis zum 31. Dezember 2006 auf Papier eingereichten
Urkunden und Angaben nicht in elektronischer Form erhéltlich sind, wenn sie vor
einem bestimmten, dem Datum der Antragstellung vorausgehenden Zeitraum
eingereicht wurden. Dieser Zeitraum darf zehn Jahre nicht unterschreiten.

Die Gebiihren fiir die Ausstellung einer vollstindigen oder auszugsweisen Kopie der
in Artikel 14 bezeichneten Urkunden oder Angaben auf Papier oder in elektronischer
Form diirfen die Verwaltungskosten nicht tibersteigen.

Die Richtigkeit der einem Antragsteller iibermittelten elektronischen Kopien wird
bestitigt, sofern der Antragsteller auf diese Beglaubigung nicht verzichtet.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass vom Register ilibermittelte elektronische
Ausziige der Urkunden und Angaben iiber Vertrauensdienste nach der Verordnung
(EU) Nr.910/2014 authentifiziert wurden, damit gewéhrleistet ist, dass die
elektronischen Ausziige vom Register iibermittelt wurden und dass ihr Inhalt eine
gleichlautende Kopie der im Besitz des Registers befindlichen Urkunde ist oder dass
er mit den darin enthaltenen Angaben iibereinstimmt.*

Artikel 18 wird wie folgt gedndert:
(a) Absatz 1 erhélt folgende Fassung:

,»1. Es werden auch elektronische Kopien der in Artikel 14 bezeichneten Urkunden
und Angaben iiber das System der Registervernetzung offentlich zuginglich
gemacht. Die Mitgliedstaaten konnen die in Artikel 14 bezeichneten Urkunden und
Angaben auch flir Rechtsformen von Gesellschaften, die nicht in Anhang Il
aufgefiihrt sind, bereitstellen.*

(b) Absatz 3 Buchstabe a erhilt folgende Fassung:

»a) den in Artikel 14 bezeichneten Urkunden und Angaben auch fiir
Rechtsformen von Gesellschaften, die nicht in Anhang II aufgefiihrt sind, wenn
diese Unterlagen von den Mitgliedstaaten bereitgestellt werden;*

Artikel 19 erhélt folgende Fassung:

,, Artikel 19
Gebiihren fiir den Zugang zu Urkunden und Angaben

Die fiir den Zugang zu den in Artikel 14 bezeichneten Urkunden und Angaben {iber
das System der Registervernetzung erhobenen Gebiihren gehen nicht iiber die
dadurch verursachten Verwaltungskosten hinaus.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass folgende Angaben iiber das System der
Registervernetzung kostenlos zuganglich sind:
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(In

(@) Name(n) und Rechtsform der Gesellschatft;

(b) Sitz der Gesellschaft und Mitgliedstaat, in dem sie eingetragen ist;
(¢) Eintragungsnummer und EUID der Gesellschaft.

(d) gegebenenfalls Angaben zur Website der Gesellschaft;

(¢) Rechtsstellung der Gesellschaft nach den nationalen Rechtsvorschriften und
z. B. ob sie aufgehoben oder aus dem Register geloscht wurde, sich in
Liquidation befindet, aufgelost wurde, wirtschaftlich titig ist oder nicht, sofern
diese Angaben in den nationalen Registern verfiigbar sind;

(f) Gegenstand der Gesellschaft, sofern im nationalen Register verzeichnet;

(g) Anzahl der Beschiftigten der Gesellschaft, sofern dies den nach dem
nationalen Recht erforderlichen Finanzbogen der Gesellschaft verzeichnet ist;

(h) Namen aller Personen, die nach Artikel 14 Buchstabe d gegenwirtig befugt
sind, die Gesellschaft gerichtlich und auBlergerichtlich zu vertreten oder an der
Verwaltung, Beaufsichtigung oder Kontrolle der Gesellschaft teilzunehmen;

(i) Angaben {iber alle von der Gesellschaft in anderen Mitgliedstaaten
eingerichteten Zweigniederlassungen, einschlieBlich des Namens, der
Eintragungsnummer, der EUID wund des Mitgliedstaats, in dem die
Zweigniederlassung eingetragen ist.

Die Mitgliedstaaten konnen weitere Urkunden und Angaben kostenlos zugénglich
machen.*

Artikel 22 wird wie folgt gedndert:
(a) In Absatz 4 wird folgender Unterabsatz angefiigt:

,Die Kommission kann auch optionale Zugangspunkte zum System der
Registervernetzung einrichten. Diese Zugangspunkte sind Systeme, die von der
Kommission oder sonstigen Organen, Einrichtungen oder Agenturen der Union
entwickelt und betrieben werden, damit diese ihre Verwaltungsaufgaben erfiillen
oder die Bestimmungen des Unionsrechts einhalten. Die Kommission unterrichtet die
Mitgliedstaaten ohne unangemessene Verzogerung iiber die Einrichtung solcher
Zugangspunkte und iiber alle wesentlichen Anderungen ihres Betriebs.

(b) Absatz 5 erhilt folgende Fassung:

»J. Der Zugang zu den Informationen aus dem System der Registervernetzung
wird liber das Portal und iiber die von den Mitgliedstaaten und der Kommission
eingerichteten optionalen Zugangspunkte gewéhrt.*

Artikel 24 wird wie folgt gedndert:
(a) Buchstabe d erhilt folgende Fassung:

»d) die technischen Anforderungen zur Festlegung der Methoden zum
Austausch von Informationen zwischen dem Register der Gesellschaft und dem
Register der Zweigniederlassung gemal3 Artikel 20, Artikel 28a Absitze 4 und
6, Artikel 28c, Artikel 30a und Artikel 34;*

(b) Buchstabe n erhilt folgende Fassung:

,»N) das Verfahren und die technischen Erfordernisse fiir die Verbindung der
optionalen Zugangspunkte mit der Plattform nach Artikel 22;
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(12)

(13)

(c) Folgender Buchstabe o wird angefiigt:

,0) die technischen Anforderungen fiir die Methoden zum Austausch von in
Artikel 13h genannten Informationen zwischen Registern.*

In Titel I Kapitel III erhilt die Uberschrift des Abschnitts 2 folgende Fassung:

» EINTRAGUNGS- UND OFFENLEGUNGSVORSCHRIFTEN FUR
ZWEIGNIEDERLASSUNGEN VON GESELLSCHAFTEN AUS ANDEREN
MITGLIEDSTAATEN®

In Titel I Kapitel Il Abschnitt 2 werden folgende Artikel 28a, 28b und 28c
eingefligt:

,, Artikel 28a
Online-Eintragung von Zweigniederlassungen

Die Mitgliedstaaten gewéhrleisten im Einklang mit den Bestimmungen des
Artikels 13b  Absatz4, dass die Eintragung der Zweigniederlassung einer
Gesellschaft, die dem Recht eines anderen Mitgliedstaats unterliegt, vollstindig
online durchgefiihrt werden kann, ohne dass der Antragsteller oder sein Vertreter
personlich vor einer zustindigen Behorde oder einer sonstigen mit der Bearbeitung
der Antrige auf Eintragung betrauten Person erscheinen muss.

Die Mitgliedstaaten legen detaillierte Regelungen fiir die Online-Eintragung von
Zweigniederlassungen fest, einschlielich der Regelungen fiir die einer zustédndigen
Behorde vorzulegenden Urkunden und Angaben. Im Rahmen dieser Regelungen
sorgen die Mitgliedstaaten dafiir, dass die Online-Eintragung durch die Ubermittlung
von Angaben oder Schriftstiicken in elektronischer Form, einschlieBlich
elektronischer Kopien der in Artikel 16a Absatz 4 genannten Schriftstiicke und
Angaben oder durch die Verwendung der Angaben oder Urkunden, die bereits an ein
Register iibermittelt wurden, abgewickelt werden kann.

Die in Absatz 2 genannten Regelungen umfassen mindestens Folgendes:

(a) das Verfahren zur Gewdhrleistung der Rechts- und Geschiftsfahigkeit des
Antragsstellers und seiner Befugnis zur Vertretung der Gesellschaft;

(b) die Mittel zur Uberpriifung der Identitit der Personen, die die
Zweigniederlassung eintragen, oder ihrer Vertreter.

Die Mitgliedstaaten konnen bei der Eintragung der Zweigniederlassung einer in
einem anderen Mitgliedstaat ansissigen Gesellschaft die Angaben zur Gesellschaft
iber das System der Registervernetzung iiberpriifen.

Die Mitgliedstaaten kniipfen die Online-Eintragung von Zweigniederlassungen nicht
an die Bedingung des Erhalts einer Lizenz oder einer Genehmigung vor der
Eintragung der Zweigniederlassung, sofern dies nicht flir die in nationalen
Rechtsvorschriften festgelegte Kontrolle bestimmter Tétigkeiten unverzichtbar ist.

Die Mitgliedstaaten wickeln die Online-Eintragung einer Zweigniederlassung
innerhalb eines Zeitraums von flinf Arbeitstagen ab dem Erhalt aller erforderlichen
Schriftstiicke und Angaben durch eine zustindige Behorde oder gegebenenfalls
durch eine nach den nationalen Rechtsvorschriften mit der Einreichung des Antrags
auf Eintragung beauftragte Person oder Stelle ab.
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6. Nach der Eintragung einer Zweigniederlassung einer Gesellschaft, die nach den
Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats eingerichtet wurde, unterrichtet das
Register des Mitgliedstaats, in dem die Zweigniederlassung eingetragen ist, den
Mitgliedstaat, in dem die Gesellschaft eingetragen wurde, iiber das System der
Registervernetzung von der Eintragung der Zweigniederlassung. Der Mitgliedstaat,
in dem die Gesellschaft eingetragen ist, bestitigt den Eingang einer solchen
Mitteilung und verzeichnet die Angaben unverziiglich in seinem Register.

Artikel 28b
Online-Einreichung fiir Zweigniederlassungen

Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass die in Artikel 30 bezeichneten Urkunden und Angaben
sowie Anderungen an denselben innerhalb der in den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats,
in dem die Zweigniederlassung eingetragen ist, festgelegten Fristen online eingereicht werden
konnen. Die Mitgliedstaaten gewéhrleisten im Einklang mit den Bestimmungen des
Artikels 13b Absatz 4, dass diese Einreichung vollstindig online erfolgen kann, ohne dass der
Antragsteller oder sein Vertreter personlich vor einer zustindigen Behorde oder einer
sonstigen mit der Bearbeitung der Online-Einreichung betrauten Person erscheinen muss.

Artikel 28¢
Aufhebung von Zweigniederlassungen

Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass bei Erhalt der in Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe h
genannten Urkunden und Angaben das Register eines Mitgliedstaats, in dem die
Zweigniederlassung eines Unternchmens eingetragen ist, das Register des Mitgliedstaats, in
dem die Gesellschaft eingetragen ist, liber das System der Registervernetzung dariiber
unterrichtet, dass die Zweigniederlassung aufgehoben wurde. Das Register des Mitgliedstaats
der Gesellschaft bestdtigt den Eingang einer solchen Mitteilung ebenfalls iiber dieses System
und beide Register verzeichnen die Angaben unverziiglich in ihren jeweiligen Registern.*

(14) Folgender Artikel 30a wird eingefligt:

) ., Artikel 30a
Anderung von Urkunden und Angaben der Gesellschaft

1. Der Mitgliedstaat, in dem eine Gesellschaft eingetragen ist, teilt dem Mitgliedstaat,
in dem eine Zweigniederlassung der Gesellschaft eingetragen ist, unverziiglich tiber
das System der Registervernetzung mit, wenn eine Anderung in Bezug auf Folgendes
eingereicht wurde:

(a) Name der Gesellschatft;

(b)  Sitz der Gesellschatt;

(c) Eintragungsnummer der Gesellschaft im Register;

(d) Rechtsform der Gesellschatft;

(e) die in Artikel 14 Buchstaben d und f bezeichneten Urkunden und Angaben.

Bei Eingang der in Absatz 1 genannten Mitteilung bestétigt das Register, in dem die
Zweigniederlassung eingetragen ist, iiber das System der Registervernetzung den
Eingang dieser Mitteilung und sorgt dafiir, dass die in Artikel 30 Absatz 1 genannten
Urkunden und Angaben unverziiglich aktualisiert werden.*

(15) In Artikel 31 wird folgender Absatz angefiigt:
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,Die Mitgliedstaaten konnen festlegen, dass die Verpflichtung zur Offenlegung der
in Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe g genannten Unterlagen der Rechnungslegung
durch eine Offenlegung nach Artikel 14 Buchstabe f im Register des Mitgliedstaats,
in dem die Gesellschaft eingetragen ist, als erfiillt gilt.

(16) Artikel 43 wird gestrichen.
(17) Artikel 161 erhélt folgende Fassung:

L Artikel 161
Datenschuty

Fiir die Verarbeitung aller personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der vorliegenden
Richtlinie gilt die Verordnung (EU) 2016/679.%

(18) Folgender Artikel 162a wird eingefiigt:

- Artikel 162a
Anderung der Anhdnge

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission unverziiglich iiber alle Anderungen der
nach  ihren  nationalen  Rechtsvorschriften  bestehenden = Rechtsformen  von
Kapitalgesellschaften, die sich auf den Inhalt der Anhénge I, IT und IIA auswirken.

In einem solchen Fall ist die Kommission befugt, die Liste der Rechtsformen von
Gesellschaften in den Anhédngen I, II und IIA auf dem Wege delegierter Rechtsakte nach
Artikel 163 an die in Absatz 1 genannten Anderungen anzupassen.*

(19) Artikel 163 erhélt folgende Fassung:

L Artikel 163
Ausiibung der Befugnisiibertragung

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in
diesem Artikel festgelegten Bedingungen {ibertragen.

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemall Artikel 25 Absatz 3 und
Artikel 162a wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem [Datum des
Inkrafitretens dieser Richtlinie] iibertragen.

3. Die Befugnisiibertragung geméfl Artikel 25 Absatz 3 und Artikel 162a kann vom
Europiischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss
iiber den Widerruf beendet die Ubertragung der in diesem Beschluss angegebenen
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Verdffentlichung im Amtsblatt der
Europdischen Union oder zu einem im Beschluss iiber den Widerruf angegebenen
spéteren Zeitpunkt wirksam. Die Giiltigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits
in Kraft sind, wird von dem Beschluss tiber den Widerruf nicht beriihrt.

4. Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverstindigen im Einklang mit den in der
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 iiber bessere Rechtsetzung
enthaltenen Grundsétzen.

5. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erldsst, iibermittelt sie ihn
gleichzeitig dem Européischen Parlament und dem Rat.
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(20)

21

(22)

Ein delegierter Rechtsakt, der gemél Artikel 25 Absatz 3 und Artikel 162a erlassen
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europdische Parlament noch der Rat
innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Ubermittlung dieses Rechtsakts an das
Européische Parlament und den Rat Einwénde erhoben haben oder wenn vor Ablauf
dieser Frist das Européische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt
haben, dass sie keine Einwinde erheben werden. Auf Initiative des Europiischen
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um drei Monate verlangert.*

In Anhang I erhélt der 27. Gedankenstrich folgende Fassung:
— Schweden:

publikt aktiebolag;*

In Anhang II erhélt der 27. Gedankenstrich folgende Fassung:
— Schweden:

privat aktiebolag

publikt aktiebolag;*

Anhang ITA wird eingefiigt.

Artikel 2
Umsetzung

Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die
erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis spétestens zum [OP please set the date =
the last day of the month of 24 months after the date of entry into force]
nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverziiglich den Wortlaut dieser
Vorschriften mit.

Unbeschadet des Unterabsatzes 1 setzten die Mitgliedstaaten die Rechts- und
Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um Artikel 16 Absatz 5 und
Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe g bis spétestens zum [OP please set the date = the
last day of the month of 60 months after the date of entry into force] nachzukommen.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst
oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veroffentlichung auf diese Richtlinie
Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen
Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 3
Berichterstattung und Uberpriifung

Die Kommission fiihrt spétestens fiinf Jahre nach dem [OP please insert the date of
the end of the transposition period of this Directive] eine Bewertung dieser Richtlinie
durch und legt dem Europdischen Parlament, dem Rat und dem Europdischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss einen Bericht iiber die Ergebnisse vor. Die
Mitgliedstaaten stellen der Kommission die flir die Ausarbeitung des Berichts
erforderlichen Informationen zur Verfiigung, insbesondere durch die Ubermittlung
von Daten zur Zahl der Online-Eintragungen und den damit verbundenen Kosten.
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2. Im Bericht der Kommission wird unter anderem Folgendes bewertet:

(a) die Notwendigkeit und die Machbarkeit des Angebots vollstindiger Online-
Eintragungsverfahren fiir die in Anhangl genannten Rechtsformen von
Gesellschaften;

(b) die Notwendigkeit und die Machbarkeit der Bereitstellung von Mustern fiir alle
Rechtsformen von Kapitalgesellschaften durch die Mitgliedstaaten sowie die
Notwendigkeit und Machbarkeit der Bereitstellung eines einheitlichen Musters
in der Union, das von allen Mitgliedstaaten fiir die in Anhang ITA aufgefiihrten
Rechtsformen von Gesellschaften verwendet werden kann;

(c) die Methoden fiir die Online-Einreichung und den Online-Zugang,
einschlieBlich der Verwendung von Programmierschnittstellen;

(d) die Notwendigkeit und die Machbarkeit der kostenlosen Bereitstellung von
mehr Informationen als in Artikel 19 Absatz2 festgelegt und der
Gewihrleistung des ungehinderten Zugangs;

(e) die Notwendigkeit und die Machbarkeit der weiteren Anwendungen des
Grundsatzes der einmaligen Erfassung.

3. Dem Bericht sind gegebenenfalls Vorschlige zur Anderung der Richtlinie (EU)
2017/1132 beizufiigen.
Artikel 4
Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der
Europdischen Union in Kraft.

Artikel 5
Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Briissel am [...]

Im Namen des Europdischen Parlaments — Im Namen des Rates
Der Prdsident Der Prdsident

DE 40

DE



	1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
	2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND VERHÄLTNISMÄẞIGKEIT
	3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATIONEN DER INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNG
	4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT
	5. WEITERE ANGABEN

		2018-05-08T13:44:19+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



